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Versicherungsausweis für Mitglieder der  
Gruppenversicherung

Zu Gunsten der ADAC Premium-Mitglieder hat der ADAC e.V. einen Gruppenversi-
cherungsvertrag mit der ADAC Versicherung AG in München (Schutzbriefleistun-
gen, Auslands-Krankenschutz-Leistungen, Kreditleistungen, Unfall-Leistungen, 
Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen und Reise-Vertrags-Rechtsschutz) abge-
schlossen. Es gelten hierfür die Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Ver-
sicherung AG für die ADAC Premium-Mitgliedschaft. 

Geschützte Personen sind das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft 
sowie zusätzlich alle weiteren uns genannten Personen des geschützten Perso-
nenkreises, soweit diese ADAC Mitglieder sind und nicht ausdrücklich widerspro-
chen haben. Der geschützte Personenkreis kann den Partner des Haupt-Mitglieds 
sowie seine und dessen Kinder bis zum 23. Geburtstag umfassen.

Geschützte Fahrzeuge sind nicht zulassungspflichtige sowie zugelassene Kraft-
fahrzeuge, die von einer geschützten Person zum Zeitpunkt des Schadens allein-
verantwortlich geführt werden. Zudem sind alle auf die geschützten Personen 
persönlich zugelassenen Kraftfahrzeuge geschützt, wenn eine geschützte Person 
zum Zeitpunkt des Schadens als Insasse an der Fahrt teilnimmt. Es gilt jeweils das 
gleiche, wenn die Fahrt unmittelbar gestartet werden soll.

Der Versicherungsschutz umfasst europaweite und weltweite fahrzeugbezogene 
Leistungen wie Hilfe bei Panne, Unfall, Fahrzeug-Entwendung.

Der Versicherungsschutz umfasst auch europaweite und weltweite personenbezo-
gene Leistungen sowie Auslands-Krankenschutz-Leistungen für die geschützten 
Personen bei Erkrankung, Verletzung, Tod, Unwetter sowie Krise und Naturkatast-
rophe auf einer Reise oder bei Grenzübertritt ins Ausland. Eine Reise liegt vor, 
wenn sich die geschützte Person mehr als 50 km (Wegstrecke) vom Wohnsitz ent-
fernt aufhält – in Europa bis zu 92 Tagen und außerhalb Europas bis zu  
63 Tagen (gerechnet zum Zeitpunkt des Schadensereignisses).
Bei den Auslands-Krankenschutz-Leistungen wird Versicherungsschutz ab Grenz-
übertritt ins Ausland gewährt. Für die Auslands-Krankenschutz-Leistungen nach 
§§ 24-34 besteht im europäischen Ausland Versicherungsschutz für die ersten  
92 Tage, außerhalb Europas für die ersten 63 Tage eines jeden Auslandsaufenthal-
tes. Für die weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen nach §§ 37-57 besteht 
Versicherungsschutz für die ersten 63 Tage eines jeden Auslandsaufenthaltes.

Bei den Unfall-Leistungen umfasst der Versicherungsschutz eine einmalige Sofort-
leistung in Höhe von 10.000 €, wenn bei einem Unfall schwere Verletzungen mit 
kompliziertem Verlauf erlitten wurden. Führen diese Unfallverletzungen inner-
halb von 12 Monaten zum Tode wird eine Todesfallleistung von 10.000 € gezahlt.

Bei den Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen erstreckt sich der Versicherungs-
schutz während der Dauer eines Auslandsaufenthaltes bis zu 63 Tagen auf die  
gesetzliche Haftlicht des Versicherten als Privatperson aus den Gefahren des  
täglichen Lebens, z. B. als Radfahrer, nicht jedoch als Führer eines Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeuges. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Befriedigung berechtigter Ansprüche sowie die Abwehr unbe
rechtigter Ansprüche (ggf. inklusive der Prozesskosten). Die Deckungssumme  
beträgt 500.000 € pauschal für Personen- und Sachschäden pro Schadenereignis. 
Die Gesamtleistung des Versicherungsschutzes für alle Schadensfälle pro Versiche-
rungsjahr beträgt 1 Mio.€. Der Selbstbehalt beträgt pro Versicherungsfall bei  
Sachschäden 150 €.
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Beim Reise-Vertrags-Rechtsschutz umfasst der Versicherungsschutz die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus Reisedienstleistungs-, Personentransport- und 
Beherbergungsverträgen, mit denen die geschützten Personen als Kunden einen 
Vertrag auf einer Reise oder zum Zwecke einer solchen geschlossen haben. Eine 
Reise liegt vor, wenn der Versicherte sich mehr als 50 km (Wegstrecke) von seinem 
Wohnsitz entfernt aufhält. In Rechtsschutzfällen innerhalb Europas beträgt die 
Versicherungssumme 300.000 €; in Rechtsschutzfällen außerhalb Europas, die 
dort während der ersten drei Monate eines Aufenthaltes eintreten, werden die 
Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 40.000 € übernommen.

Für den Beginn und das Ende des Leistungsanspruchs und die Beitragszahlung 
sind die Bestimmungen der „ADAC Pannen- und Unfallhilfe für ADAC Mit
glieder“ maßgebend.

Wichtige Informationen
Im Schadensfall sind die für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärun-
gen zusammen mit den entsprechenden Originalbelegen hinsichtlich 

• �den Schutzbriefleistungen und Kreditleistungen bei der  
ADAC Versicherung AG, 81362 München

• �der Auslands-Krankenschutz-Leistungen bei der  
ADAC Versicherung AG, KV Schaden,  
Postfach 700124, 81301 München,  
Telefon (0 89) 76 76 25 12,  
Telefax (0 89) 76 76 52 37

• �der Unfall-Leistungen bei der  
ADAC Versicherung AG, Unfallschutz,  
Postfach 700124, 81301 München,  
E-Mail: personen-versicherungen@adac.de

• �der Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen bei der  
ADAC Versicherung AG, Abt. TRS, 81362 München  
Telefon	(0 89) 76 76 36 30 (um telefonische Vorabinformation wird gebeten),  
Telefax	 (0 89) 76 76 49 02

• �des Reise-Vertrags-Rechtsschutzes bei der  
ADAC RSR GmbH, 80686 München  
Telefon (0 89) 76 76 47 00,  
Telefax (0 89) 76 76 28 88

einzureichen.

Klagen sind an den Versicherer zu richten.

Ansprüche auf Leistungen aus dem Gruppenversicherungsvertrag der ADAC Versi-
cherung AG können nur vom Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft 
direkt gegenüber der ADAC Versicherung AG geltend gemacht werden. Zur Durch-
führung der Leistungserbringung und Schadenregulierung ist die ADAC Versiche-
rung AG berechtigt, direkt mit den geschützten Personen in Verbindung zu treten 
und leistungsbefreiend zu regulieren.

Bitte lesen Sie die Gruppenversicherungsbedingungen, denn in diesen werden von 
den geschützten Personen bestimmte Kenntnisse und Verhaltensweisen verlangt 
und bestimmte Kenntnisse und Verhaltensweisen zugerechnet.

Wichtige Hinweise zur ADAC Premium-Mitgliedschaft

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen ersten Überblick 
über die ADAC Premium-Mitgliedschaft. Die hier dargestellten Informationen 
sind nicht abschließend. Die Einzelheiten sind den vorliegenden Bestimmungen 
für die ADAC Pannen- und Unfallhilfe für ADAC Mitglieder, den Bedingungen für 
ADAC Premium-Mitglieder inklusive der Gruppenversicherungsbedingungen der 
ADAC Versicherung AG für die ADAC Premium-Mitgliedschaft zu entnehmen.

Verein:
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)
Vertreten durch den Vorstand: 
Dr. Dieter Nirschl, Oliver Weissenberger

Ihr Versicherer:
ADAC Versicherung AG, 81362 München 
Vorstand: Claudia Tuchscherer (Vorsitzende), Stefan Daehne, 
Sascha Herwig, Sascha Petzold  
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Claudius Leibfritz 
Rechtsform: Aktiengesellschaft mit Sitz in München 
Eingetragen beim Amtsgericht München HRB 45842

1. Um was handelt es sich bei der ADAC Premium-Mitgliedschaft?
Zu Gunsten der ADAC Premium-Mitglieder hat der ADAC e.V. einen Gruppenversi-
cherungsvertrag mit der ADAC Versicherung AG abgeschlossen.
Die ADAC Premium-Mitgliedschaft hilft mit verschiedenen Leistungen nach einem 
Fahrzeugschaden sowie nach Erkrankung, Verletzung oder Tod. Die Leistungen 
werden als Kostenerstattung oder als Serviceleistung erbracht. Maßgebend für die 
Leistungserbringung sind die Regelungen für die ADAC Pannen- und Unfallhilfe 
und die Bedingungen für die ADAC Premium-Mitglieder inklusive der Gruppenver-
sicherungsbedingungen. Bei Serviceleistungen müssen zusätzlich noch die beson-

ADAC Versicherung AG
81362 München, Tel. (0 89) 76 76 0 
Vorstand: Claudia Tuchscherer (Vorsitzende), Stefan Daehne, 
Sascha Herwig, Sascha Petzold   
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Claudius Leibfritz
Rechtsform: Aktiengesellschaft mit Sitz in München 
Eingetragen beim Amtsgericht München HRB 45842

deren Voraussetzungen für die Durchführung der Hilfeleistung vorliegen. Die  
Leistungen sind fällig und werden erbracht, wenn die Feststellungen des Scha-
densfalles und des Umfangs der Leistungen beendet sind und alle erforderlichen 
Nachweise vorliegen. Alle gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach 
dem Versicherungsausweis, den Bestimmungen für die ADAC Pannen- und Unfall-
hilfe und den Bedingungen für die ADAC Premium-Mitglieder inklusive der Grup-
penversicherungsbedingungen. Es gilt deutsches Recht. Die Kommunikation wäh-
rend der Laufzeit der ADAC Premium-Mitgliedschaft wird in deutscher Sprache 
geführt.

2. Was ist geschützt?
Der Schutz der ADAC Premium-Mitgliedschaft umfasst europaweite und weltweite 
fahrzeugbezogene Leistungen wie Hilfe bei Panne, Unfall oder Fahrzeugentwen-
dung. Geschützt sind nicht zulassungspflichtige sowie zugelassene Kraftfahrzeu-
ge, die von einer geschützten Person zum Zeitpunkt des Schadens alleinverant-
wortlich geführt werden. Das gleiche gilt, wenn die alleinverantwortliche Fahrt 
durch eine geschützte Person unmittelbar gestartet werden soll.
Geschützt sind weiter alle auf die geschützten Personen persönlich zugelassenen 
Kraftfahrzeuge, wenn eine geschützte Person zum Zeitpunkt des Schadens als  
Insasse an der Fahrt teilnimmt oder die Fahrt unmittelbar gestartet werden soll. 
Entsprechendes gilt für nichtzulassungspflichtige Kraftfahrzeuge im Eigentum der 
geschützten Personen. Die Fahrzeuge müssen innerhalb bestimmter Maße und 
Gewichte liegen. (Näheres in § 4 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC 
Versicherung AG für die ADAC Premium-Mitgliedschaft)
Der Schutz enthält europaweite und weltweite personenbezogene Leistungen  
sowie Auslands-Krankenschutz-Leistungen für die geschützten Personen bei Er-
krankung, Verletzung, Tod, Unwetter sowie Krise und Naturkatastrophe auf einer 
Reise oder bei Grenzübertritt ins Ausland. 
Eine Reise liegt vor, wenn sich die geschützte Person mehr als 50 km (Wegstrecke) 
vom Wohnsitz entfernt aufhält – in Europa bis zu 92 Tagen und außerhalb Europas 
bis zu 63 Tagen (gerechnet zum Zeitpunkt des Schadensereignisses).
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Bei den Auslands-Krankenschutz-Leistungen wird Versicherungsschutz ab 
Grenzübertritt ins Ausland gewährt. Für die Auslands-Krankenschutz-Leistungen 
nach §§ 24-34 besteht im europäischen Ausland Versicherungsschutz für die  
ersten 92 Tage, außerhalb Europas für die ersten 63 Tage eines jeden Auslandsauf-
enthaltes. Für die weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen nach §§ 37-57  
besteht Versicherungsschutz für die ersten 63 Tage eines jeden Auslandsaufent-
haltes.
Wenn keine geschützte Person zum Zeitpunkt des Schadens an der Fahrt teil-
nimmt, werden für das Kraftfahrzeug, das auf eine geschützte Person persönlich 
zugelassen ist, folgende Leistungen erbracht: Pannen- oder Unfallhilfe, Hilfe bei 
verlorenen und defekten Fahrzeugschlüsseln, Abschleppen, Bergung, Fahrzeug-
transport, Ersatzteilversand und Verschrottung (vgl. hierzu §§ 13-16, 20, 22, 23 der 
Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG für die ADAC Pre-
mium-Mitgliedschaft). Die Fahrzeuge müssen innerhalb bestimmter Maße und 
Gewichte liegen. (Näheres in § 5 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC 
Versicherung AG für die ADAC Premium-Mitgliedschaft).
Die geschützte Person erhält die Unfall-Leistungen, wenn sie durch einen Unfall 
sehr schwer verletzt wird oder diese Unfallverletzung innerhalb von 12 Monaten 
zum Tode führt. Bei Vorliegen der Voraussetzungen zahlen wir den Betrag sofort 
aus. (Näheres in §§ 61 und 62 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC 
Versicherung AG für die ADAC Premium-Mitgliedschaft). 
Bei den Schlüsselnotdienst-Leistungen umfasst der Versicherungsschutz in 
Deutschland das Öffnen der Wohnungs- und/oder Haustür sowie den Austausch 
des Türschlosses, wenn das Türschloss funktionsunfähig geworden ist. (Näheres in 
§§ 63-65 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG für die 
ADAC Premium-Mitgliedschaft).
Die Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen bieten Schutz bezogen auf die gesetzli-
che Haftpflicht der geschützten Person als Privatperson für Ereignisse, die wäh-
rend der Versicherungszeit eintreten. (Näheres in §§ 66-73 der Gruppenversiche-
rungsbedingungen der ADAC Versicherung AG für die ADAC Premium-Mitglied-
schaft)

Der Reise-Vertrags-Rechtsschutz erstattet die Kosten, die der geschützten Person 
entstehen, wenn sie ihre rechtlichen Interessen bei Streitigkeiten mit Reiseveran-
staltern, Transport- oder Beherbergungsunternehmen wahrnimmt. (Näheres in  
§§ 74-83 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG für die 
ADAC Premium-Mitgliedschaft.)

3. Wer ist geschützt?
Die ADAC Premium-Mitgliedschaft schützt das Haupt-Mitglied sowie zusätzlich 
alle weiteren uns genannten Personen des geschützten Personenkreises, soweit 
diese ADAC Mitglieder sind und nicht ausdrücklich widersprochen haben. Der  
geschützte Personenkreis kann den Partner des Haupt-Mitglieds sowie seine und 
dessen Kinder umfassen. Die volljährigen Kinder zählen ab der nächsten Beitrags-
fälligkeit, die auf ihren 23. Geburtstag folgt, nicht mehr zum geschützten Perso-
nenkreis der ADAC Premium-Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds. Mitgeschützt 
sind immer die minderjährigen Kinder des Haupt-Mitglieds sowie die minderjähri-
gen Kinder des Partners, soweit dieser selbst eine geschützte Person ist oder die 
minderjährigen Kinder mit dem Haupt-Mitglied in häuslicher Gemeinschaft leben. 
Die personenbezogenen Leistungen sowie Auslands-Krankenschutz-Leistungen 
(§§ 24-57 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG für 
die ADAC Premium-Mitgliedschaft) gelten unabhängig vom gewählten Verkehrs-
mittel, z. B. auch bei Flug- und Bahnreisen. (Näheres in § 3 der Gruppenversiche-
rungsbedingungen der ADAC Versicherung AG für die ADAC Premium-Mitglied-
schaft.) 
Bei Fahrten mit einem geschützten Fahrzeug sind die berechtigen Insassen des 
Fahrzeugs, höchstens 9 Personen einschließlich des Fahrers, hinsichtlich folgen-
der Leistungen mitgeschützt: Kurzfahrten sowie Fahrt- und Übernachtungskosten 
nach Fahrzeugausfall, Pick-up-Service (in Deutschland), Krankenrücktransport, 
Übernachtungskosten, Krankenbesuch, Arzneimittel- und Brillenversand (nicht in 
Deutschland) (vgl. hierzu §§ 17-19, 21, 24, 27, 28, 32, 36 der Gruppenversicherungs-
bedingungen der ADAC Versicherung AG für die ADAC Premium-Mitgliedschaft).

4. Was ist nicht geschützt?
Damit der Beitrag nicht unangemessen hoch ist, müssen einige Fälle vom Schutz 
ausgeschlossen werden. 
Es gibt Ausschlüsse wie zum Beispiel Fahren ohne Fahrerlaubnis oder die ge-
werbsmäßige Personenbeförderung. Weitere Ausschlüsse und Einschränkungen 
sind vor allem in §§ 6, 11, 55, 64, 70, 76 der Gruppenversicherungsbedingungen der 
ADAC Versicherung AG für die ADAC Premium-Mitgliedschaft zu finden. 

5. Wann beginnt und endet die ADAC Premium-Mitgliedschaft?
Die ADAC Premium-Mitgliedschaft beginnt im Monat des Eingangs des Mitglied-
schaftsantrags, sofern nicht ein späterer Beginn ausdrücklich vereinbart ist. Die 
ADAC Premium-Mitgliedschaft kann jederzeit beantragt werden.
Die ADAC Premium-Mitgliedschaft endet mit Kündigung oder Umstellung in eine 
ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen.
Die Kündigung der ADAC Premium-Mitgliedschaft kann nur in Textform und nur 
zum Schluss der Beitragsperiode mit vierteljährlicher Frist erfolgen.
Eine Umstellung zurück in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistun-
gen ist immer zur nächsten Beitragsfälligkeit möglich. Sie muss spätestens einen 
Monat vor der nächsten Beitragsfälligkeit in Textform mitgeteilt werden.
Nach einem Schaden, auf Grund dessen Leistungen aus der ADAC Premium-Mit-
gliedschaft beansprucht werden, kann diese in eine ADAC Mitgliedschaft ohne 
ADAC Premium-Leistungen umgestellt werden. Zudem ist es nach einem Scha-
densfall einer geschützten Person möglich, diese aus dem geschützten Personen-
kreis der ADAC Premium-Mitgliedschaft auszuschließen. Sowohl die Umstellung 
als auch der Ausschluss müssen spätestens 1 Monat nach Abschluss des Schadens-
falles in Textform mitgeteilt werden. Sie werden 1 Monat nach Zugang der  
Mitteilung wirksam. 

6. �Wann beginnt und endet der Leistungsanspruch aus der  
ADAC Premium-Mitgliedschaft und was muss bei der Beitragszahlung  
beachtet werden?

Der Leistungsanspruch beginnt um 0.00 Uhr am Tag nach Eingang des Mitglied-
schaftsantrags, wenn die Annahme tatsächlich erfolgt und kein späterer Beginn 
der Mitgliedschaft vereinbart wurde. Wurde ein späterer Beginn der Mitglied-
schaft vereinbart, beginnt der Leistungsanspruch um 0.00 Uhr am 1. des verein-
barten Monats. Zudem muss der erste Beitrag rechtzeitig bezahlt werden. Der 
erste Beitrag ist rechtzeitig bezahlt, wenn
– �der Beitrag sofort bei Abschluss der Mitgliedschaft bezahlt wird;
– �bei einer Banküberweisung der Beitrag innerhalb der in der Rechnung  

genannten Frist bei uns eingegangen ist;
– �im Lastschriftverfahren die Lastschrift von der Bank eingelöst wird. 
Bei nachträglicher Zahlung beginnt der Leistungsanspruch erst ab Eingang des 
Beitrags bei uns, es sei denn, das Haupt-Mitglied hat die verspätete Zahlung nicht 
zu vertreten.
Die Folgebeiträge sind im Voraus zu zahlen und jeweils am 1. des Monats fällig, in 
dem ein neues Beitragsjahr beginnt. Für Schadensfälle, die nach der in der Mah-
nung genannten Frist eintreten, besteht kein Leistungsanspruch, wenn der Beitrag 
nicht gezahlt ist. Spätere Beitragszahlungen führen nicht zu rückwirkendem 
Schutz.
Mit dem Ende der ADAC Premium-Mitgliedschaft endet auch der Leistungs
anspruch. 

Rechtsfolgen bei verspäteter Zahlung des Erstbeitrags
Es ist darauf zu achten, dass der erste Beitrag rechtzeitig bezahlt wird, da  
ansonsten von Anfang an kein Schutz besteht, es sei denn, das Haupt-Mitglied 
hat die verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Bei nachträglicher Zahlung  
beginnt der Schutz erst ab Eingang des Beitrags bei uns. 
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7. Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen Ihre Mitglied-
schaft zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Ver-
tragsschlusses, beginnt jedoch nicht bevor Sie Ihre Mitgliedschaftsunterlagen 
erhalten haben. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen 
Erklärung – z. B. ein mit der Post versandter Brief an ADAC e.V., Hansastraße 19, 
80686 München, per E-Mail an service.vertragsaenderung@adac.de oder per 
Telefon unter (0 89) 76 76 66 32 – über Ihren Entschluss, Ihre Mitgliedschaft zu 
widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, welches wir  
Ihnen mit den Mitgliedschaftsunterlagen zukommen lassen, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens 14 Tage ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf Ihrer Mitgliedschaft 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Mitgliedschaft während der Widerrufsfrist begin-
nen soll, so haben Sie uns einen in Bezug auf den Zeitpunkt Ihres Widerrufes 
anteiligen Mitgliedschaftsbeitrag zu zahlen.

8. Welche Pflichten sind beim Eintritt des Schadens zu beachten?
Es gibt bestimmte Pflichten, die von den geschützten Personen uns gegenüber 
nach Eintritt des Schadensfalles erfüllt werden müssen, damit der Schutz aus der 
ADAC Premium-Mitgliedschaft nicht gefährdet wird. Eine der wesentlichen Pflich-
ten ist, uns unverzüglich nach Eintritt des Schadensfalles zu verständigen und uns 
vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Schadens zu un-
terrichten. (Näheres in §§ 8, 56, 65, 71, 80 der Gruppenversicherungsbedingungen 
der ADAC Versicherung AG für die ADAC Premium-Mitgliedschaft.)

9. �Welche Rechtsfolgen ergeben sich bei Nichtbeachtung der Pflichten?
Verletzen die geschützten Personen ihre Pflichten vorsätzlich, sind wir von  
unserer Leistungspflicht frei. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung ihrer 
Pflichten können wir unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis kürzen. (Näheres in §§ 8, 57, 65, 72, 80 der Gruppen- 
versicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG für die ADAC Premium-Mit-
gliedschaft.)

10. Was ist bei der Geltendmachung der Ansprüche zu beachten?
Ansprüche aus dem Gruppenversicherungsvertrag der ADAC Versicherung AG für 
die ADAC Premium-Mitgliedschaft kann ausschließlich das Haupt-Mitglied direkt 
bei der ADAC-Versicherung AG geltend machen. Zur Durchführung der Leistungser-
bringung und Schadenregulierung sind wir berechtigt, direkt mit den geschützten 
Personen in Verbindung zu treten und leistungsbefreiend zu regulieren.

Meinungsverschiedenheiten/Beschwerdemöglichkeiten

11.	� Wenn Sie als geschützte Person mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind, 
können Sie sich an die Ombudsfrau für Versicherungen wenden:

	� Versicherungsombudsmann e.V.
	 Postfach 08 06 32
	 10006 Berlin

	� Informationen über die Ombudsfrau für Versicherungen, das Beschwerdever-
fahren und weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter:

	 www.versicherungsombudsmann.de

12.	� Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):

	 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
	 Graurheindorfer Str. 108
	 53117 Bonn
	 Email: poststelle@bafin.de
	 Website: www.bafin.de

	� Eine Beschwerde kann ebenfalls an die BaFin gerichtet werden. Diese prüft, ob 
der Versicherer die vereinbarten Vertragsbedingungen und rechtlichen Vorga-
ben eingehalten hat. Einzelne Streitfälle kann die BaFin nicht verbindlich ent-
scheiden.

Rechtsweg

Unabhängig von der Beschwerde haben Sie immer auch die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten.
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Hilfe für ADAC Premium-Mitglieder bei Panne, Unfall und in schwierigen Situationen
Fahrzeugbezogene Hilfeleistungen

Pannen- oder Unfallhilfe (§ 13)	 ✔	 ✔	 ✔
Hilfe bei verlorenen und defekten Fahrzeugschlüsseln (§ 14)	 ✔	 ✔	 –
Abschleppen (§ 15)	 		
	  zur Wunschwerkstatt	 ✔	 –	 –
	  zur nächsten geeigneten Werkstatt	 ✔	 ✔	 ✔
Bergung (§ 16)	 ✔	 ✔	 ✔
Kurzfahrten nach Fahrzeugausfall (§ 17)	 ✔	 ✔	 –
Fahrtkosten nach Fahrzeugausfall (§ 18)
	 ClubMobil	 ✔	 –	 –
	 Mietwagen/Bahn/Flug	 ✔	 ✔	 –
Übernachtungskosten nach Fahrzeugausfall (§ 19)	 ✔	 ✔	 –
Fahrzeugtransport (§ 20)	 ✔	 ✔	 –
Ersatzteilversand (§ 22)	 –	 ✔	 –
Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 23)	 –	 ✔	 –

Geltungsbereich der ADAC Hilfeleistungen
Deutschland Europa Weltweit

Sonstige wichtige Hilfeleistungen
Unfall-Rechtshilfe AUSLAND (S. 22)	 –	 ✔	 ✔
Überprüfung von Versicherungsschreiben nach Verkehrsunfall (S. 22)	 ✔	 –	 –
Unfall-Sofortleistung (S. 43)	 ✔	 ✔	 ✔
Todesfallleistung (S. 44)	 ✔	 ✔	 ✔
Auslandsreise-Haftpflicht (S. 45)	 –	 ✔	 ✔
Reise-Vertrags-Rechtsschutz (S. 50)	 ✔	 ✔	 ✔

Hilfe für ADAC Premium-Mitglieder bei Krankheit, Verletzung, Unwetter, Krise, Naturkatastrophe und in Notsituationen
Personenbezogene Hilfeleistungen

Krankenrücktransport (§ 24)	 ✔	 ✔	 ✔

Heimholservice für Kinder (§ 25)	 ✔	 ✔	 ✔

Fahrzeugrückholung bei Fahrerausfall (§ 26)	 ✔	 ✔	 –
Übernachtungskosten aufgrund eines Notfalls (§ 27)	 ✔	 ✔	 ✔

Krankenbesuch (§ 28)	 ✔	 ✔	 ✔

Rückholung von Haustieren (§ 29)	 ✔	 ✔	 ✔

Außerplanmäßige Heimreise (§ 30)	 ✔	 ✔	 ✔

Hilfe in besonderen Notfällen (§ 31)	 ✔	 ✔	 ✔

Arzneimittel- und Brillenversand (§ 32)	 –	 ✔	 ✔

Hilfe bei Verlust von Reisedokumenten (§ 33)	 –	 ✔	 ✔

Dolmetscherservice (§ 34)	 –	 ✔	 ✔

Übernachtungskosten und Fahrtkosten bei Unwetter (§ 35)	 ✔	 ✔	 –
Rückholung bei Krise und Naturkatastrophe (§ 36)	 –	 ✔	 ✔

Weltweiter Auslandskrankenschutz (§§ 37-54)	 –	 ✔	 ✔

Kredit- und Bargeldleistungen (§ 58)	 –	 ✔	 ✔

WeltweitEuropaDeutschland
Geltungsbereich der ADAC Hilfeleistungen
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nehmen, verarbeiten wir auch diese Daten (gemeinsam „leistungsbezogene 
Daten“) zu dem Zweck der Leistungs- bzw. Anspruchsabwicklung. Andernfalls 
kann die Leistung nicht erbracht bzw. der Anspruch/Schaden nicht abgewi-
ckelt werden.

1.5.	 Sensible Daten
	� Unter bestimmten Umständen können wir besondere Kategorien personen-

bezogener Daten (nachfolgend: „sensible Daten“) über Sie anfordern und/
oder erhalten. Besondere personenbezogene Daten sind nach Art. 9 DSGVO 
solche personenbezogenen Daten, aus denen die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeu-
gungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische 
Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen 
Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen 
Orientierung einer natürlichen Person. Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft  
betrifft dies insbesondere Gesundheitsdaten im Zusammenhang mit einem 
Spezialtarif (Schwerbehinderung) oder der Abwicklung eines Schadensfalls.

1.6	 Weitere Quellen 
	� Der ADAC verarbeitet Adressdaten sowie Informationen zur Zahlungsfähig-

keit, die aus Quellen externer Dienstleister (insb. Auskunfteien und Inkasso
dienstleistern) stammen, zur Aktualisierung des Adressbestandes sowie zur 
Gewährleistung der Richtigkeit der Stammdaten zu Vertragsabwicklungs
zwecken und im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung und dem Inkas-
so hinsichtlich Ihrer Mitgliedschaft.

1.7.	 Bereitstellungspflicht
	� Einige der von uns angeforderten personenbezogenen Daten benötigen wir, 

um vertragliche oder rechtliche Pflichten zu erfüllen. Sofern Sie uns solche 
personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen möchten, wird dies 
unsere Möglichkeiten beeinträchtigen, Ihnen gegenüber unsere Leistungen 
zu erbringen. Wir weisen Sie in einem solchen Fall darauf hin. 

2.	� Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen, Details gemeinsamer 		
Verantwortlichkeit

2.1.	 Begründung, Durchführung und Beendigung der Mitgliedschaft
	� Gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeiten wir Ihre Stammdaten, Zahlungsda-

ten und leistungsbezogenen Daten für die Bearbeitung, Begründung und 
Durchführung der Mitgliedschaft (Hilfeleistungen, Rechtsberatung, Sicher-
heitstrainings etc.).

	 a) Gestufte Mitgliedschaft
	� Da Ihre Mitgliedschaft gleichzeitig satzungsgemäß auch eine Mitgliedschaft 

in dem ADAC Regionalclub an Ihrem Wohnsitz („zuständiger ADAC Regional-
club“) umfasst, übermitteln wir Ihre Daten auch regelmäßig an den ADAC Re-
gionalclub Ihres Wohnsitzes oder wir erhalten Ihre Daten direkt von diesem. 
Dieser Austausch Ihrer Daten ist dabei auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO zulässig. Wir verarbeiten Ihre Daten dabei in gemeinsamer Verantwort-
lichkeit mit diesem betreffenden ADAC Regionalclub. Wir haben entsprechen-
de Vereinbarungen zur gemeinsamen Verarbeitung mit den jeweiligen ADAC 
Regionalclubs geschlossen. 

	� Eine Liste einschließlich der Kontaktdaten sämtlicher Regionalclubs finden 
Sie unter www.adac.de/datenschutz-dsgvo

	� Details der gemeinsamen Verantwortung mit dem zuständigen ADAC Regio-
nalclub:

Prozess / IT System   Zuständigkeit
Erhebung der Mitgliederdaten   ADAC e.V. / zuständiger Regionalclub
Speicherung und Verwaltung der 
Mitgliederdaten  

ADAC e.V. / zuständiger Regionalclub

Beratung / Mitgliederservice      ADAC e.V. / zuständiger Regionalclub
Durchführung von satzungsgemäßen Veran- 
staltungen (z. B. Mitgliederversammlung)

ADAC e.V. / zuständiger Regionalclub

Zahlungsabwicklung ADAC e.V.
Verarbeitung der Mitgliederdaten zur 
Vertragsdurchführung

ADAC e.V. / zuständiger Regionalclub

Datenschutzinformation ADAC Mitgliedschaft 
Stand: Oktober 2022

Wir, der ADAC e.V., Hansastraße 19, 80686 München („ADAC“), informieren Sie als 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO") im Fol-
genden über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Begrün-
dung und Durchführung Ihrer ADAC Mitgliedschaft und ADAC Plus- oder Premium-
Mitgliedschaft (gemeinsam „Mitgliedschaft“). 

Teilweise verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten dabei gemeinsam mit 
anderen Unternehmen. In diesen Fällen sind wir für die Verarbeitung Ihrer Daten 
mit dem oder den jeweils anderen Unternehmen gemeinsam verantwortlich nach 
Art.  26 der DSGVO. Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten in gemeinsamer  
Verantwortlichkeit verarbeiten, weisen wir Sie in dieser Datenschutzinformation 
darauf hin und erläutern Ihnen die Details der Zusammenarbeit.

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten (einschließlich Ihrer 
Mitgliederdaten) auf unseren Online-Plattformen, insbesondere adac.de, finden 
Sie unter https://www.adac.de/datenschutz-dsgvo/.

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Diesen können Sie bei Fragen 
zum Datenschutz im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft kontaktieren unter:

ADAC e.V.
Datenschutzbeauftragter 
Hansastraße 19, 80686 München
E-Mail: dsb-mail@adac.de

Der ADAC e.V. tritt mit Unternehmen, die gemeinsam unter der Marke “ADAC”  
handeln, auf. Zu den "Gesellschaften unter der Marke "ADAC" gehören neben dem 
ADAC e.V., die ADAC SE mit den mit ihr verbundenen Unternehmen (ADAC  
Versicherung AG, ADAC Medien und Reise GmbH, ADAC Autovermietung GmbH, 
ADAC Finanzdienste GmbH) sowie die ADAC Stiftung mit dem mit ihr verbundenen 
Unternehmen (ADAC Luftrettung gGmbH).

1.	 Arten und Quellen personenbezogener Daten, Bereitstellungspflicht
1.1.	 Antrag und Abschluss Mitgliedschaft
	 Für Ihre Mitgliedschaft erheben wir unmittelbar von Ihnen:
	 • �Anrede, Vorname, Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Anschrift  

(gemeinsam „Stammdaten“)
	 • Ihre Abrechnungs- und Bezahldaten (gemeinsam „Zahlungsdaten“) 
	� Ihre Stammdaten sowie Ihre Zahlungsdaten sind für den Vertragsschluss er-

forderlich. Wir ordnen Ihnen eine Mitgliedsnummer zu, wenn Sie bei uns Mit-
glied sind.

1.2.	 Freiwillige Angaben
	� Sie können uns mit Ihrem Antrag oder während Ihrer Mitgliedschaft auf frei-

williger Basis zusätzlich folgende Daten mitteilen:
	 • Telefonnummer(n)
	 • �Tarifvoraussetzungen (z. B. Mitarbeiterstatus, Nachweis Schwerbehinderung, 

Nachweis Ausbildung, Familienverbindungen). Soweit es sich hierbei um be-
sondere personenbezogene Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO handelt, siehe 
zu den Details unter 2.4.

1.3.	� Daten Dritter
	� Soweit Sie uns etwa im Rahmen der Mitgliedschaft Daten Ihrer Angehörigen, 

Begleiter, Mitreisenden etc. (Geburtsdatum, Name, Adresse) mitteilen, verar-
beiten wir auch diese Daten.

	� Wenn Sie uns personenbezogene Daten Ihrer Angehörigen, Begleiter, Mitrei-
senden etc. übermitteln, haben Sie diese Personen über unsere Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten und insbesondere ihre Rechte zu informie-
ren. Sie sind auch dafür verantwortlich, die Einwilligung dieser Personen ein-
zuholen (wenn Sie nicht selbst die Einwilligung in deren Namen abgeben 
dürfen), soweit wir eine Einwilligung für eine bestimmte Verarbeitung ein
holen. 

1.4.	 Leistungsbezogene Daten
	� Soweit Sie bei der Geltendmachung von Leistungen oder Ansprüchen im Rah-

men Ihrer Mitgliedschaft uns, ihrem zuständigen Regionalclub oder einem 
unserer Dienstleister weitere Daten mitteilen oder Dienste in Anspruch  
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	 • �Wettbewerbsanalyse, Markt- und Meinungsforschung (über den Postweg) 
zur Erfüllung des wirtschaftlichen Eigeninteresses sowie Weiterentwicklung 
von Produkten (einschließlich übergreifender Analysen auch anhand von 
(pseudonymisierten) Daten anderer Gesellschaften unter der Marke "ADAC" 
im Rahmen des Data Warehouse, siehe unten).

	 • �eingeschränkte Speicherung der Daten aus Effizienzgründen, wenn eine  
Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist;

	 • �Authentifizierung von Mitgliedern durch Einsatz eines digitalen Sprachassis-
tenten (Voicebot), welcher personenbezogene Daten flüchtig speichert und 
mit Hilfe eines Spracherkennungsalgorithmus mit Bestandsdaten abgleicht 

	� Für die Bekanntmachung von Produkten und Dienstleistungen nutzen wir 
Ihre Daten in folgendem Maße:

	 • �Post-Werbung für Produkte und Dienstleistungen des ADAC sowie Post-
Werbung für Produkte und Dienstleistungen anderer Gesellschaften unter 
der Marke "ADAC" sowie der ADAC Regionalclubs und von Partnerunterneh-
men, bei denen wir Ihr Interesse an den Produkten dieser Unternehmen 
annehmen (insb. aufgrund von Kooperationen im Rahmen der ADAC Vor-
teilswelt). Ihre Daten werden dabei nicht an Gesellschaften unter der Marke 
"ADAC" sowie ADAC Regionalclubs oder Partnerunternehmen zu Werbezwe-
cken übermittelt.

	 • �Auswertung von Interessen und Vorlieben der Mitglieder (sogenanntes  
"Profiling") in einer für Analysezwecke optimierten zentralen Datenbank 
(„Data Warehouse“) zum Zweck der interessengerechten Post-Werbung. 
Hierbei entfaltet die automatisierte Entscheidung über die Aussendung von 
Post-Werbung Ihnen gegenüber keinerlei rechtliche Wirkung. Insbesondere 
haben Sie Möglichkeiten, die beworbenen Produkte auch über andere Ver-
triebswege zu erhalten. Ihre Daten, d.h. Stammdaten, Vertragsdaten sowie 
leistungsbezogene Daten werden dabei in pseudonymisierter Form ausge-
wertet. 

	� Diese im Rahmen der berechtigten Interessen durchgeführten Analysen  
sowie die darauf basierende Post-Werbung unterscheiden sich u.a. im Hinblick 

auf den Austausch ihrer Daten sowie den Werbekanal (Post anstelle von  
E-Mail und Telefon) grundlegend von den umfangreicheren Analysen und 
Werbemaßnahmen (per E-Mail und Telefon), die auf Basis Ihrer Einwilligung 
durchgeführt werden dürfen. Letztere sind zu Ihrer Information nachfolgend 
unter Ziff. 2.4 beschrieben.

	� Die berechtigten Interessen des ADAC oder Dritten zur Verarbeitung Ihrer  
Daten zu den vorgenannten Zwecken umfassen dabei:

	 • �Einbeziehung von Spezialisten und arbeitsteilige Übertragung von Funktio-
nen zur Effizienzsteigerung; 

	 • Allgemeine Geschäftsinteressen; 
	 • Einhaltung interner Bestimmungen oder Anforderungen;
	 • Pflege der Geschäftsbeziehungen zu Ihnen und Neumitgliedern; 
	 • Wirtschaftliche Interessen, insb. Absatzsteigerung;
	 • Führung interner Aufzeichnungen, Dokumentationsinteressen;
	 • �Schutz des ADAC gegen Betrug, Vertrauensbruch, Diebstahl von Unterneh-

menseigentum bzw. gegen sonstige Arten von Finanz- bzw. Wirtschaftskri-
minalität; 

	 • Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der IT-Systeme.
2.4.	Einwilligung
	� Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann nach Art. 6 Abs. 1 lit. 

a DSGVO auch aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgen.
	� Soweit eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einer Einwilligung 

bedarf, werden wir diese entsprechend bei Ihnen einholen. 

	 a) Werbung
	� So verarbeiten wir Daten, einschließlich solcher, die im Zusammenhang mit 

Ihrer ADAC Mitgliedschaft oder auch der Vertragsdurchführung bei uns  
gespeichert sind, ausschließlich auf Basis Ihrer Einwilligung, um Ihnen per  
E-Mail oder Telefon passgenaue Informationen über aktuelle Produkte und 
Dienstleistungen zukommen zu lassen. Hierzu tauschen wir diese Daten auch 
mit Gesellschaften unter der Marke "ADAC" aus. Außerdem werten wir und  
die weiteren in der Einwilligungserklärung genannten Unternehmen diese  

	 Was bedeutet das für Sie?
	� Auch wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, erfüllen wir und der 

jeweilige zuständige ADAC Regionalclub jeweils die eigenen datenschutz-
rechtlichen Pflichten. Wir haben für bestimmte Prozessabschnitte Zuständig-
keiten zugewiesen, die in der voranstehenden Tabelle dargestellt sind. 

	� Ihre Datenschutzrechte, die in Ziffer 6 ausgeführt sind, können Sie entweder 
bei uns, oder bei dem zuständigen ADAC Regionalclub geltend machen. Wir 
und der zuständige ADAC Regionalclub informieren uns unverzüglich gegen-
seitig über von Betroffenen geltend gemachte Rechtspositionen. Wir stellen 
einander sämtliche für die Beantwortung von Auskunftsersuchen notwendi-
gen Informationen zur Verfügung. Um Ihnen und uns den Prozess zu vereinfa-
chen, haben wir untereinander vereinbart, dass der ADAC e.V. Ihre erste  
Anlaufstelle sein soll. Wir bitten Sie daher, sich an uns, d. h. den ADAC e.V.,  
zu wenden, soweit Sie Fragen haben oder Ihre Datenschutzrechte geltend 
machen wollen. 

	 b) ADAC Plus-, Premium- oder young traveller-Mitgliedschaft
	� Soweit für die Abwicklung Ihrer Mitgliedschaft erforderlich, insbesondere im 

Zusammenhang mit ADAC Plus-, Premium- oder young traveller-Mitglied-
schaft, übermitteln wir Ihre Daten auch an die entsprechenden Dienstleister, 
z. B. an den Dolmetscher-Dienstleister, um Ihnen den Dolmetscher-Service 
anbieten zu können, oder die ADAC Versicherung AG (bzw. deren Dienstleis-
ter), um Ihnen die in Ihrem Tarif jeweils enthaltenen Versicherungsleistungen 
auf Grundlage der Gruppenversicherungsverträge zwischen dem ADAC e.V. 
und der ADAC Versicherung AG anbieten zu können und für die Abwicklung 
Ihres Schadensfalls durch den Versicherer zu sorgen. Rechtsgrundlage hierfür 
ist ebenfalls Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

2.2.	 Rechtliche Verpflichtung
	� Gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO verarbeiten wir zur Erfüllung der rechtlichen 

Verpflichtungen insbesondere aus Steuer- und Handelsrecht sowie aus straf-
rechtlichen Nebengesetzen und Vorschriften zum Schutz der öffentlichen  
Sicherheit und Ordnung Ihre Stammdaten, Zahlungsdaten sowie Stammdaten 

Dritter bzw. abhängiger Mitgliedschaften, sofern gesetzlich verpflichtend  
angeordnet.

2.3.	 Berechtigte Interessen
	� Gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO können wir Ihre Stammdaten, Zahlungsdaten 

sowie leistungsbezogenen Daten im Zusammenhang mit folgenden Zwecken 
zur Erfüllung der ebenfalls nachfolgend genannten berechtigten Interessen 
des ADAC oder Dritter verarbeiten:

	 • �Erkennung und Verhinderung von Betrug und Straftaten sowie Revisions
sicherheit zum Schutz vor Leistungsmissbrauch;

	 • �Netz- und Informationssicherheit zur Gewährleistung der IT-Sicherheit;
	 • �Provisionsabrechnung z. B. mit Agenten/Vermittlern zur Abwicklung des Ver-

tragsverhältnisses mit Partnern, einschließlich Offenlegung ggü. den Provisi-
onsberechtigten;

	 • �Bearbeitung rechtlicher oder anderer Anliegen (einschließlich potenzieller 
Anliegen), die aus Ihrer Mitgliedschaft entstehen, zur Rechtsverfolgung  
(gerichtliche Mahnverfahren und Klageverfahren) oder zur Abwehr von An-
sprüchen und Offenlegung gegenüber Beratern und Beteiligten;

	 • �Austausch mit Auskunfteien und Einbeziehung von Inkassounternehmen als 
Dienstleister im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung einschließlich 
dem Austausch von Zahlungsinformationen; 

	 • �Offenlegung von personenbezogenen Daten im Rahmen von Unterneh-
menstransaktionen (z. B. Umwandlungs-, Erwerbs- oder Veräußerungsvor-
gänge oder Joint Ventures) oder Finanzierungen an Interessenten und  
Finanzinstitute, um Risikoprüfungen, Unternehmensbewertungen und die 
organisatorische Abwicklung der Transaktion ermöglichen zu können;

	 • �Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten sowie bestehenden 
Systemen und Prozessen, um Sicherheit, Effizienz, Verbesserungen zu errei-
chen; 

	 • �Statistische Zwecke (soweit zur Erstellung der Statistiken sensible Daten 
verarbeitet werden, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 lit. j DSGVO 
i.V.m. § 27 BDSG)
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3.	 Empfänger Ihrer Daten
Um die unter Ziffer 2 beschriebenen Zwecke zu erfüllen, übermitteln wir Ihre  
Daten neben den bereits in Ziffer 2 genannten Empfängern an die folgenden 
Empfänger: 
• �Dienstleister (z. B. Callcenter, IT-Unternehmen, Mobilitätspartner, Gesellschaften 

unter der Marke "ADAC" sowie für sie unzuständige Regionalclubs). Diese verar-
beiten Ihre personenbezogenen Daten weisungsgebunden im Auftrag des ADAC 
als unsere Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO.

• �Behörden (z. B. Strafverfolgungsbehörden), Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, 
Gerichte, Gutachter.

4.	 Dauer der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen den 
ADAC und/oder Gesellschaften unter der Marke "ADAC" geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu dreißig Jahren). Zudem  
werden die personenbezogenen Daten gespeichert, soweit und solange der ADAC 
dazu gesetzlich verpflichtet ist. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungs-
pflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahre.

5.	 Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des EWR
Wir planen, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte mit Sitz außerhalb der EU 
und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu übermitteln, einschließlich den 
USA. Soweit eine entsprechende Übermittlung in einen Drittstaat durchgeführt 
wird, erfolgt eine solche nur auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 
der Europäischen Kommission oder auf Basis von anderen angemessenen Schutz-
maßnahmen, wie Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission, 
verbindliche interne Datenschutzvorschriften, genehmigte Verhaltenskodizes oder 
Zertifizierungsverfahren, oder einer Ausnahmeregelung nach Art. 49 DSGVO. Dies 

gilt jeweils, soweit erforderlich, einschließlich weiterer Schutzmaßnahmen, wie 
der Verschlüsselung Ihrer Daten. Für weitere Einzelheiten über die bestehenden 
Schutzmaßnahmen oder ggf. eine Kopie davon, setzen Sie sich bitte einfach unter 
den unten unter „Kontakt“ genannten Informationen mit uns in Verbindung.

6.	 Ihre Rechte
Sie können bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzung folgende 
Rechte ausüben:
• �Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

gem. Art. 15 DSGVO. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungs-
zwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien von  
Empfängern, die geplante Speicherdauer und die Herkunft Ihrer nicht direkt bei 
Ihnen erhobenen Daten verlangen;

• �Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung unvollständiger 
Daten gem. Art. 16 DSGVO;

• �Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten gem. Art. 17 DSGVO, so-
weit keine gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen oder anderen 
gesetzlichen Pflichten oder Rechte zur weiteren Speicherung einzuhalten sind;

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 18 DSGVO;
• �Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO, d. h. das Recht, von Ihnen 

zur Verfügung gestellte und bei uns über Sie gespeicherte Daten in einem gängi-
gen, maschinenlesbaren Format übertragen zu bekommen oder die Übermitt-
lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

• Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung gem. Art. 7 DSGVO;
• �Recht auf Widerspruch hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten gem. Art. 21 DSGVO. Für weitere Informationen beachten Sie die weiteren 
Informationen in dem Kasten weiter unten;

• �Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde insbesondere in dem Mit-
gliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des 
Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu (Art. 77 DSGVO). Die für den ADAC e.V.  
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 			 

Informationen im Wege eines Profilings aus, um eine Personalisierung der 
Werbemaßnahmen zu ermöglichen. Die Details entnehmen Sie bitte der je-
weiligen Einwilligung. 

	� Diese Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen dabei in gemeinsamer Verant-
wortlichkeit zwischen uns und sämtlichen in der jeweiligen Einwilligung  
genannten Gesellschaften unter der Marke "ADAC". Wir haben eine entspre-
chende Vereinbarung zur gemeinsamen Verarbeitung mit sämtlichen in der 
jeweiligen Einwilligung genannten Gesellschaften unter der Marke "ADAC" 
geschlossen.

	� Der Austausch Ihrer Daten ist dabei auf Grundlage von Art.  6 Abs.  1 lit.  a  
DSGVO erlaubt. 

	� Details der gemeinsamen Verantwortung mit den jeweiligen, in der Einwilli-
gung genannten Gesellschaften unter der Marke "ADAC":

Prozess / IT System   Zuständigkeit
Erhebung der Einwilligung     Jede in der Einwilligung genannte 

Gesellschaft über ihre eigenen Kanäle, z. B. 
Antrag auf Mitgliedschaft

Speicherung und Verwaltung der 
Einwilligung und Widerrufe  

ADAC e.V. 

Speicherung der Daten      ADAC e.V., ADAC SE
Durchführung von Analysen ADAC e.V., ADAC SE
Erster Kontakt für Betroffenenrechte ADAC e.V.
Umsetzung von Betroffenenrechten ADAC e.V. / Jede in der Einwilligung 

genannte Gesellschaft
Durchführung von Werbung Jede in der Einwilligung genannte 

Gesellschaft

	 Was bedeutet das für Sie?
	� Auch wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, erfüllen wir und  

die jeweilige Gesellschaft unter der Marke "ADAC" jeweils die eigenen daten-
schutzrechtlichen Pflichten. Wir haben für bestimmte Prozessabschnitte Zu-
ständigkeiten zugewiesen, die in der voranstehenden Tabelle dargestellt sind. 

	� Ihre Datenschutzrechte, die in Ziffer 6 ausgeführt sind, können Sie entweder 
bei uns, oder bei jedem der in der jeweiligen Einwilligung genannten Gesell-
schaften unter der Marke "ADAC" geltend machen. Die Kontaktdaten finden 
Sie in der jeweiligen Einwilligung. Wir und die in der jeweiligen Einwilligung 
genannten Gesellschaften unter der Marke "ADAC" informieren uns unverzüg-
lich gegenseitig über von Betroffenen geltend gemachte Rechte. Wir stellen 
einander sämtliche für die Beantwortung von Auskunftsersuchen notwendi-
gen Informationen zur Verfügung. Um Ihnen und uns den Prozess zu vereinfa-
chen, haben wir untereinander vereinbart, dass wir, d. h. der ADAC. Ihre erste 
Anlaufstelle sein soll. Wir bitten Sie daher, sich an uns, d. h. den ADAC zu wen-
den, soweit Sie Fragen haben oder Ihre Datenschutzrechte geltend machen 
wollen.

	 b) Besondere personenbezogene Daten
	� Soweit wir sensible Daten von Ihnen erheben und verarbeiten, ohne dass  

dies unmittelbar aus geschriebenen gesetzlichen Gründen heraus zulässig ist, 
werden wir vorab Ihre Einwilligung einholen. 

	� c) Widerruf 
	 �Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit formlos widerrufen. Der  

Widerruf einer Einwilligung wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor 
dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen und bleiben rechtmä-
ßig. Wenn Sie einen Widerruf einreichen möchten, können Sie sich an die  
unten unter „Kontakt“ genannte Adresse wenden.

2.5	 Zweckänderung
	� Sofern neben den bereits bestehenden Zwecken andere Zwecke zur Daten-

verwendung entstehen, prüfen wir, ob diese weiteren Zwecke noch im Rah-
men der ursprünglichen Erhebungszwecke erfasst und damit vereinbar sind. 
Ist dies nicht der Fall, werden wir Sie über eine solche Zweckänderung infor-
mieren. Liegt keine anderweitige Rechtsgrundlage für die weitere Datenver-
wendung vor, werden wir die Daten nicht ohne Ihre Einwilligung verarbeiten.
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 Bedingungen)

A. ADAC Pannen- und Unfallhilfe für ADAC Mitglieder
(Stand 01.04.2023)

1.	 Wann beginnt und endet die ADAC Mitgliedschaft?
	 a)	 Die ADAC Mitgliedschaft beginnt im Monat des Eingangs und der Annahme 

des Mitgliedschaftsantrags, sofern nicht ein späterer Beginn ausdrücklich 
vereinbart ist. 

	 b)	 Die Kündigung der ADAC Mitgliedschaft kann nur zum Schluss der Beitrags- 
periode mit vierteljährlicher Frist erfolgen und ist in Textform zu erklären.

2.	 Wann beginnt und endet der Leistungsanspruch und wann muss  
der Beitrag bezahlt werden?

	 a)	 Der Leistungsanspruch beginnt um 0.00 Uhr am Tag nach Eingang des Mit-
gliedschaftsantrags, wenn die Annahme tatsächlich erfolgt und kein späte-
rer Beginn der Mitgliedschaft vereinbart wurde. Wurde ein späterer Beginn 
der Mitgliedschaft vereinbart, beginnt der Leistungsanspruch um 0.00 Uhr 
am 1. des vereinbarten Monats. Zudem muss der erste Beitrag rechtzeitig 
bezahlt werden. 	
Der erste Beitrag ist rechtzeitig bezahlt, wenn

		  – �der Beitrag sofort bei Abschluss der Mitgliedschaft bezahlt wird;
		  – �bei einer Banküberweisung der Beitrag innerhalb der in der Rechnung  

genannten Frist bei uns eingegangen ist;
		  – �im Lastschriftverfahren die Lastschrift von der Bank eingelöst wird. 
		  Bei nachträglicher Zahlung beginnt der Leistungsanspruch erst ab Eingang 

des Beitrags bei uns, es sei denn, das ADAC Mitglied hat die verspätete  
Zahlung nicht zu vertreten.

	 b)	 Die Folgebeiträge sind im Voraus zu zahlen und jeweils am 1. des Monats 
fällig, in dem ein neues Beitragsjahr beginnt. Für Schadensfälle, die nach 
der in einer Mahnung genannten Frist eintreten, besteht kein Leistungsan-
spruch, wenn der Beitrag nicht gezahlt ist. Spätere Beitragszahlungen  
führen nicht zu rückwirkendem Schutz.

	 c)	 Mit dem Ende der ADAC Mitgliedschaft endet auch der Leistungsanspruch.

3.	 Welche Fahrzeuge sind geschützt?
	 a)	 Fahrzeuge im Sinne dieser Regelungen sind die unter dieser Ziff. 3 b) bis f) 

näher beschriebenen Kraftfahrzeuge sowie Fahrräder im Sinne der Ziff. 3 g). 
Das Fahrzeug muss in Deutschland wegen einer Panne oder eines Unfalls 
auf einer öffentlichen Straße einschließlich der von dort unmittelbar zu-
gänglichen (auch privaten) Garagen- und Parkplätze liegen geblieben und 
der Schadensort mit Hilfsfahrzeugen erreichbar sein. Das Gelände eines 
Verkehrsübungsplatzes oder eines Fahrsicherheitszentrums gilt als öffentli-
che Straße im Sinne dieser Bestimmungen. 

	 b)	 Geschützt sind nichtzulassungspflichtige sowie zugelassene Kraftfahrzeuge, 
die vom ADAC Mitglied zum Zeitpunkt des Schadens mit einer gültigen Fahr-
erlaubnis alleinverantwortlich geführt werden oder unmittelbar gestartet 
werden sollen.

	 c)	 Geschützt ist der mitgeführte Anhänger, sofern er nicht mehr als eine Achse 
hat. Zwei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m gelten als eine 
Achse. Ein Leistungsanspruch besteht aber nur einmal für das Gespann 
(Kraftfahrzeug mit mitgeführtem Anhänger) insgesamt.

	 d)	 Das Kraftfahrzeug darf nach Bauart und Einrichtung zur Beförderung von  
Personen nicht mehr als 9 Sitzplätze (einschließlich des Platzes für den  
Fahrer) haben und 

		  – �eine Gesamtbreite von 2,55 m,
		  – �eine Gesamtlänge von 10 m,
		  – �eine Höhe von 3 m sowie
		  – �eine zulässige Gesamtmasse von 3.500 kg nicht überschreiten. 
		  Auch für den mitgeführten Anhänger gelten die angegebenen Maße. Alle 

angegebenen Maße gelten einschließlich der Ladung.
	 e)	 Darüber hinaus sind in der Zulassungsbescheinigung I eingetragene Wohn-

mobile geschützt bis zu 
		  – �einer Gesamtbreite von 2,55 m,
		  – �einer Gesamtlänge von 10 m,

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18,  
91522 Ansbach, Tel.: 0981 18 00 93 0, Fax: 0981 18 00 93 800

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
1.	� Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die auf-

grund von Art.  6 Abs.  1 lit.  f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage  
einer Interessenabwägung) oder Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung 
im öffentlichen Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 
Nr. 4 DSGVO.

2.	� Legen Sie Widerspruch ein, wird der ADAC Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

3.	� Der ADAC verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch, um Direktwer-
bung zu betreiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möchten, haben Sie 
jederzeit das Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen 
Widerspruch wird der ADAC für die Zukunft beachten, d. h. Ihre Daten nicht 
mehr für Zwecke der Direktwerbung bzw. des Profiling verarbeiten, wenn Sie 
der Verarbeitung für diese Zwecke widersprechen.

Der Widerspruch kann formlos eingereicht werden. 

Um Ihnen und uns die Umsetzung des Widerspruchs zu erleichtern, können Sie 
Ihren Widerspruch, idealerweise unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer, per Post 
oder E-Mail an uns richten.
ADAC e.V., Mitgliederservice, Hansastraße 19, 80686 München oder E-Mail:  
service@adac.de:
•	 Betreff „Werbewiderspruch“ und/oder
•	 Betreff „Profiling/Data Warehouse zu Werbezwecken“ und/oder
•	 Betreff „Widerspruch/berechtigte Interessen“ 

Der Antrag auf Umsetzung Ihrer Rechte kann formlos erfolgen. 
Um Ihnen und uns die Umsetzung zu erleichtern, können Sie sich für die Umset-
zung unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer per Post oder E-Mail an die folgenden 
Kontaktinformationen wenden:

Kontakt: 
ADAC e.V., Mitgliederservice, Hansastraße 19, 80686 München, oder E-Mail: 
service@adac.de

7.	� Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall 	
(einschließlich Profiling)

Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 22 
DSGVO ein.
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		  – �einer Höhe von 3,20 m einschließlich Ladung und
		  – �einer zulässigen Gesamtmasse von 7.500 kg.
	 f)	 Nicht geschützt sind Schrottfahrzeuge, polizeilich beschlagnahmte/sicher-

gestellte Fahrzeuge oder deren Ladung, Kraftfahrzeuge bei gewerbsmäßi-
gen Personenbeförderungen, Fahrzeuge bei Probe- und Überführungsfahr-
ten (rote Händler-Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung).

	 g)	 Geschützt sind Fahrräder, E-Bikes, Pedelecs, Fahrradanhänger und weitere 
Sonderformen, die nicht versicherungs- oder zulassungspflichtig sind und 
vom ADAC Mitglied zum Zeitpunkt des Schadens geführt werden oder un-
mittelbar geführt werden sollen. Solche Fahrräder sind nur geschützt, wenn 
sie nicht zur gewerblichen Personenbeförderung genutzt werden. Nicht  
geschützt sind Schrottfahrzeuge.

4.	 Welche Leistungen erhält das ADAC Mitglied nach Panne und Unfall in 
Deutschland?

	 Eine Panne liegt bei einem Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden vor. Als  
Panne gelten auch Ausfall der Antriebsbatterie, auf einem technischen  
Defekt beruhender Kraftstoffmangel oder -verlust, verlorene oder abgebroche-
ne Fahrzeugschlüssel sowie Aussperren aus dem Fahrzeug. Ebenso liegt eine 
Panne bei einem defekten oder verlorenen Akku eines E-Bikes vor. Es liegt  
keine Panne vor bei einem verlorenen Schlüssel für ein Fahrradschloss oder bei 
einem vergessenen Code für ein Zahlenschloss. 

	 Ein Unfall liegt vor, wenn ein Ereignis unmittelbar von außen plötzlich mit  
mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug eingewirkt hat. Leistungsberechtigt 
sind auch minderjährige ADAC Mitglieder und minderjährige Kinder von ADAC 
Mitgliedern (z. B. Teilnehmer am begleiteten Fahren).

	 a)	 Pannen- oder Unfallhilfe (ab der Haustüre): 
		  Ein geschütztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne oder eines Unfalls in 

Deutschland nicht mehr technisch fahrbereit. 
		  Wir helfen am Schadensort durch einen ADAC Straßenwachtfahrer oder  

bis zu einem Betrag von 300 € (einschließlich An- und Abfahrt sowie der 
mitgeführten Kleinmaterialien) durch einen ADAC Vertragspartner, um die 

technische Fahrbereitschaft wiederherzustellen. Soweit in Deutschland zur 
Wiederherstellung der technischen Fahrbereitschaft der Einbau eines  
Ersatzteils erforderlich ist und dieses durch den ADAC Straßenwachtfahrer 
oder einen ADAC Vertragspartner bereits mitgeführt wird, erfolgt als  
Serviceleistung der Einbau des kostenpflichtigen Ersatzteils unentgeltlich. 
Vom ADAC Straßenwachtfahrer oder ADAC Vertragspartner nachgefüllter 
Kraftstoff ist kostenpflichtig. 

	 b)	Abschleppen (ab der Haustüre):
		  Ein geschütztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne oder eines Unfalls in 

Deutschland nicht mehr technisch fahrbereit.
		  Wir schleppen das Fahrzeug bis zu einem Betrag von 300 € durch einen 

ADAC Vertragspartner unmittelbar vom Schadensort bis zur nächsten  
geeigneten Werkstatt oder zu einem gewünschten, in gleicher Entfernung 
liegenden Ort. Notwendige Sicherungs- und Einstellkosten werden von uns 
übernommen. 

		  Zusätzlich transportieren wir Gepäck und Ladung durch einen ADAC Ver-
tragspartner bis zu einem Betrag von 300 €, wenn ein Transport zusammen 
mit dem Fahrzeug nicht möglich ist. Tiere und gewerblich beförderte Waren 
werden nicht transportiert.

	 c)	 Bergung:
		  Ein geschütztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne oder eines Unfalls in 

Deutschland von der Straße abgekommen und kann nur unter besonderem 
technischen Aufwand zum Abschleppen oder zur Weiterfahrt bereitgestellt 
werden.

		  Wir bergen das Fahrzeug einschließlich Gepäck und Ladung – nicht jedoch 
Tiere und gewerblich beförderte Waren – durch einen ADAC Vertragspartner. 
Die Leistung wird in unbegrenzter Höhe gewährt.

5.	 Was hat das ADAC Mitglied im Schadensfall zu beachten?
	 a)	 Das ADAC Mitglied hat persönlich Anspruch auf ADAC Hilfeleistungen.  

Dieser Anspruch kann nicht an Dritte abgetreten werden. Ein Anspruch auf 
Kostenerstattung besteht nicht. 

	 b)	 Das ADAC Mitglied hat immer ausdrücklich die Hilfe durch den ADAC  
anzufordern und sich als ADAC Mitglied auszuweisen. 

	 c)	 Die Angaben zum Schadensfall müssen wahrheitsgemäß und vollständig 
sein und mit geeigneten Unterlagen belegt werden. 

6.	 Für welche Schäden besteht kein Schutz?
	 Die Clubleistung ist nicht kostenfrei, wenn gleiche Leistungen auf Grund der-

selben Ursache mehrmals erbracht oder Schäden grob fahrlässig oder vorsätz-
lich herbeigeführt werden sowie bei mehr als vier Pannen pro Jahr.

7.	 Was gilt, wenn Dritte ebenfalls verpflichtet sind, Leistungen zu erbringen?
	 a)	 Soweit im Schadensfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädi-

gung aus anderen Verträgen beansprucht werden kann, gehen diese Leis-
tungsverpflichtungen vor. Soweit aus anderen Verträgen eine Entschädigung 
beansprucht werden kann, steht es dem ADAC Mitglied frei, wem es den 
Schadensfall meldet. Meldet es den Schadensfall dem ADAC e.V., wird dieser 
im Rahmen der Bedingungen in Vorleistung treten. 

	 b)	 Bestehen aufgrund des Schadensfalles neben der ADAC Pannen- und Unfall-
hilfeleistung für Mitglieder auch Erstattungsansprüche gleichen Inhalts ge-
gen Dritte, kann insgesamt keine Entschädigung verlangt werden, die den 
Gesamtschaden übersteigt. 

	 c)	 Als Dritte gelten nicht die ADAC Versicherung AG und die ADAC Autoversi-
cherung AG. 

8.	 Wie haftet der ADAC e.V.?
	 Befördern wir Fahrzeuge, Gepäck, Haustiere oder Ladung, haften wir wie ein 

Frachtführer nach den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 
(HGB) in der zum Zeitpunkt des Schadenereignisses gültigen Fassung, jedoch 
über den gesetzlich bestimmten Höchstbetrag hinaus bis 512.000 €.
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ADAC Leistungsordnung
(Stand 01.04.2023)

1.	 ADAC Hilfe im Notfall
1.1	 Hilfeleistungen für ADAC Mitglieder
Die Mitglieder haben beim Führen eines Fahrzeugs Anspruch auf Pannen- oder 
Unfallhilfe, Abschleppen oder Bergung gemäß den näheren Bestimmungen der 
ADAC-Pannen- und Unfallhilfe für ADAC Mitglieder 

1.2	 Zusätzliche Leistungen für ADAC Plus- und Premium-Mitglieder mit 
Wohnsitz innerhalb der EU / EWR

a)	 Schutzbriefleistungen, Auslands-Krankenschutz-Leistungen, Kreditleis-
tungen, Unfall-Leistung, Schlüsselnotdienst-Leistungen, Auslandsreise-
Haftpflicht-Leistungen und Reise-Vertrags-Rechtsschutz

Der ADAC e.V. hat zu Gunsten der ADAC Plus- und Premium-Mitglieder Gruppen-
versicherungsverträge mit der ADAC Versicherung AG, 81362 München abgeschlos-
sen, bei der das Haupt-Mitglied der ADAC Plus- oder Premium-Mitgliedschaft 
Leistungsansprüche direkt geltend machen kann. Es gelten hierfür die Gruppen-
versicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG für die ADAC Plus- und  
Premium-Mitgliedschaft.

b)	 ADAC Unfall-Rechtshilfe AUSLAND
Das ADAC Plus- oder Premium-Mitglied benötigt Hilfe bei der Schadensabwick-
lung nach einem Kraftfahrzeugunfall im Ausland. Der ADAC e.V. kann die außerge-
richtliche Schadensabwicklung in geeigneten Fällen kostenlos durch seine ADAC 
Clubjuristen übernehmen. Ansonsten vermittelt der ADAC e.V. auf Wunsch einen 
Rechtsanwalt und übernimmt die Korrespondenz mit diesem. Wenn die Schadens-
abwicklung durch einen Rechtsanwalt vom ADAC Plus- oder Premium-Mitglied 
bezahlt werden muss, kann der ADAC e.V. einen Zuschuss bis zu 1.000 € gewähren.

c)	 Rechtsberatung im Ausland
Das ADAC Plus- oder Premium-Mitglied benötigt eine erste Rechtsberatung bei 
einer mit dem Straßenverkehr zusammenhängenden Rechtsfrage. Der ADAC e.V. 

vermittelt einen Rechtsanwalt. Wenn die Rechtsberatung vom ADAC Plus- oder 
Premium-Mitglied bezahlt werden muss, kann der ADAC e.V. für Plus-Mitglieder 
einen Zuschuss bis zu 52 € und für Premium-Mitglieder bis zu 200 € gewähren.

1.3	 Weitere Leitung für ADAC Premium-Mitglieder mit Wohnsitz innerhalb 
der EU/EWR: Überprüfung von Versicherungsschreiben nach Verkehrsun-
fall

Das ADAC Premium-Mitglied benötigt Hilfe bei der Einschätzung von Versiche-
rungsschreiben im Rahmen der Schadensabwicklung seines Verkehrsunfalls in 
Deutschland. Der ADAC e.V. kann Schreiben der eigenen oder der gegnerischen 
Versicherung kostenfrei durch seine ADAC Clubjuristen bewerten, zum weiteren 
Vorgehen beraten und bei Bedarf Formulierungshilfen erstellen. Eine anwaltliche 
Vertretung ist von der Leistung nicht umfasst. 

1.4	 ADAC Unfall-Notruf 24
Das ADAC Mitglied benötigt Informationen und Hilfe nach einem Kraftfahrzeug-
unfall im In- oder Ausland. Der ADAC e.V. unterstützt das Mitglied bei der  
Organisation der nötigen Hilfsmaßnahmen und berät telefonisch zum richtigen 
Verhalten am Unfallort. Zusätzlich erfolgt im Bedarfsfall eine kostenfreie rechtli-
che Beratung durch die Clubjuristen. Auf Wunsch vermittelt der ADAC e.V. auch  
einen Rechtsanwalt für die Unfallabwicklung.

1.5	 ADAC Notruf
ADAC Mitgliedern steht bei Erkrankung und Verletzung, im Ausland zusätzlich 
auch bei Kraftfahrzeugschaden, der ADAC Notruf München sowie ein deutsch
sprachiger ADAC Auslands-Notruf zur Organisation vor Ort benötigter Hilfe zur 
Verfügung.

2.	 Rechtsberatung durch ADAC Vertragsanwälte oder Clubjuristen
ADAC Mitglieder können im Rahmen von Satzung und Zweck des Clubs ein erstes 
Beratungsgespräch durch einen ADAC Vertragsanwalt oder eine Beratung durch 
einen Clubjuristen erhalten. Eine anwaltliche Vertretung ist davon nicht umfasst.

3.	 ADAC Technikberatung
ADAC Mitglieder erhalten zu technischen Fragen rund ums Auto (Test und Tech-
nik, Kfz und Umwelt) aktuelle, fachliche Informationen und Beratung.

4.	 ADAC Verkehrsberatung
Zu Fragen über den Verkehr (Auto und Verkehr, Verkehrssicherheit, Fahrsicherheit, 
Verkehr und Umwelt) bietet der ADAC aktuelle clubpolitische und verkehrsnetzbe-
zogene Information und Beratung an.

5.	 ADAC Tourismusberatung
Zu Fragen über Urlaub und Reise im In- und Ausland bietet der ADAC allgemeine 
Informationen und aktuelle Testergebnisse an.

5.1	 ADAC Tourset
ADAC Mitglieder erhalten für die wichtigsten Urlaubsländer ein für sie individuell 
zusammengestelltes Informationspaket, auf Wunsch mit individueller Routen-
empfehlung. 

6.	 adac.de und Clubzeitschrift
Die Internetseite des Clubs (www.adac.de) enthält die verbindlichen Regelungen 
zu allen Angelegenheiten der Mitgliedschaft. 
ADAC Mitglieder können außerdem eine Clubzeitschrift als gedruckte Ausgabe 
unter anderem in einer ADAC Geschäftsstelle abholen oder als elektronische Aus-
gabe beziehen.

7.	 Ergänzende Serviceleistungen
Zu allgemein interessierenden weitergehenden Fragen rund um die Mobilität  
bieten der ADAC bzw. die ADAC Regionalclubs seinen Mitgliedern umfangreiche  
ergänzende Serviceleistungen, insbesondere fachliche Beratung, auch zu Versi-
cherungsfragen an. Mitgliederspezifische Produkte und Dienstleistungen ergän-
zen zusammen mit Einkaufsvorteilen, die Dritte u. a. im Rahmen des nationalen 
und internationalen ADAC Vorteilsprogramms speziell ADAC Mitgliedern ein

räumen, die umfangreiche Leistungspalette für ADAC Mitglieder. Informationen  
zu den aktuellen Serviceleistungen und Clubvorteilen erhalten ADAC Mitglieder  
in den ADAC Geschäftsstellen oder über die ADAC Medien (Telefonservice-Ruf-
nummer, Clubzeitschrift, Internetportal). 

8.	 Schlussbestimmungen
Der ADAC behält sich für die einzelnen in dieser Leistungsordnung zugesagten 
Clubleistungen vor, sie im Einzelfall wegen nicht bestimmungsgemäßer oder miss-
bräuchlicher Inanspruchnahme oder bei Missbrauch der Mitgliedskarte abzuleh-
nen, sowie nach vorheriger Ankündigung für die Zukunft zu ändern, zu ergänzen 
oder einzustellen. 

Diese Leistungsordnung ist gültig ab 1. April 2023.
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B. ADAC Premium-Mitgliedschaft
(Stand: 01.02.2026)

1.	 Was gilt bei Erwerb der ADAC Premium-Mitgliedschaft?
	 Die ADAC Premium-Mitgliedschaft kann jederzeit beantragt werden. Das Bei-

tragsjahr für die ADAC Premium-Mitgliedschaft beginnt in dem Monat, in dem 
sie beantragt oder ein entsprechendes Angebot des ADAC e.V. angenommen 
wurde, sofern nicht ein späterer Beginn ausdrücklich vereinbart ist. Für den 
Beginn und das Ende des Leistungsanspruches und die Beitragszahlung der 
ADAC Premium-Mitgliedschaft sind die Bestimmungen der ADAC Pannen- und 
Unfallhilfe für ADAC Mitglieder maßgebend (siehe A. Ziffer 2).

2.	 Welche Leistungen beinhaltet die ADAC Premium-Mitgliedschaft?
	 a)	 Leistungen der ADAC Mitgliedschaft insbesondere die  

ADAC Pannen- und Unfallhilfe
	 b)	Schutzbriefleistungen, Auslands-Krankenschutz-Leistungen, Kredit

leistungen, Unfall-Leistungen, Schlüsselnotdienst-Leistungen, Auslands-
reise-Haftpflicht-Leistungen und Reise-Vertrags-Rechtsschutz

	 Der ADAC e.V. hat zu Gunsten der ADAC Premium-Mitglieder einen Gruppen
versicherungsvertrag mit der ADAC Versicherung AG, 81362 München abge-
schlossen, bei der das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft  
Leistungsansprüche direkt geltend machen kann. Es gelten hierfür die  
Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG für die ADAC 
Premium-Mitgliedschaft.

	 c)  ADAC Unfall-Rechtshilfe AUSLAND
	 Das ADAC Premium-Mitglied benötigt Hilfe bei der Schadensabwicklung nach 

einem Kraftfahrzeugunfall im Ausland. Der ADAC e.V. kann die außergerichtli-
che Schadensabwicklung in geeigneten Fällen kostenlos durch seine Clubjuris-
ten übernehmen. Ansonsten vermittelt der ADAC e.V. auf Wunsch einen Rechts-
anwalt und übernimmt die Korrespondenz mit diesem. Wenn die Schadensab-
wicklung durch einen Rechtsanwalt vom ADAC Premium-Mitglied bezahlt wer-
den muss, kann der ADAC e.V. einen Zuschuss bis zu 1.000 € gewähren.

	 d)  Rechtsberatung im Ausland
	 Das ADAC Premium-Mitglied benötigt eine erste Rechtsberatung bei einer mit 

dem Straßenverkehr zusammenhängenden Rechtsfrage. Der ADAC e.V. vermit-
telt einen Rechtsanwalt. Wenn die Rechtsberatung vom ADAC Premium-Mit-
glied bezahlt werden muss, kann der ADAC e.V. einen Zuschuss bis zu 200 € 
gewähren.  

	 e)  Überprüfung von Versicherungsschreiben nach Verkehrsunfall
	 Das ADAC Premium-Mitglied benötigt Hilfe bei der Einschätzung von Versiche-

rungsschreiben im Rahmen der Schadensabwicklung seines Verkehrsunfalls in 
Deutschland. Der ADAC e.V. kann Schreiben der eigenen oder der gegnerischen 
Versicherung kostenfrei durch seine ADAC Clubjuristen bewerten, zum weite-
ren Vorgehen beraten und bei Bedarf Formulierungshilfen erstellen. Eine an-
waltliche Vertretung ist von der Leistung nicht umfasst. 

3.	 Was gilt bei Umstellung der ADAC Premium-Mitgliedschaft?
	 a)	 Eine Umstellung zurück in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-

Leistungen ist immer zur nächsten Beitragsfälligkeit möglich. Sie muss  
spätestens einen Monat vor der nächsten Beitragsfälligkeit in Textform mit-
geteilt werden.

	 b)	 Nach einem Schaden, auf Grund dessen Leistungen aus der ADAC Premium-
Mitgliedschaft beansprucht werden, kann die ADAC Premium-Mitgliedschaft 
in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen umgestellt 
werden. Zudem ist es nach einem Schadensfall einer geschützten Person 
möglich, diese aus dem geschützten Personenkreis der ADAC Premium-Mit-
gliedschaft auszuschließen. Die ADAC Mitgliedschaft der geschützten Per-
son bleibt weiter bestehen. Sowohl die Umstellung als auch der Ausschluss 
müssen spätestens 1 Monat nach Abschluss des Schadensfalles in Textform 
mitgeteilt werden. Sie werden 1 Monat nach Zugang der Mitteilung wirksam. 
Ein überbleibender Beitrag aus der ADAC Premium-Mitgliedschaft wird auf 
Antrag zeitanteilig erstattet oder dem Beitragskonto gutgeschrieben. 

	 c)	 Bei einer Erhöhung des Beitrags kann in Textform innerhalb einer Frist  
von 1 Monat nach Zugang unserer Mitteilung die ADAC Premium-Mitglied-
schaft mit Wirkung zum Termin der Beitragserhöhung in eine ADAC Mit-
gliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen umgestellt werden.

4.	 Wie kann sich der geschützte Personenkreis der  
ADAC Premium-Mitgliedschaft sonst ändern?

	 a)	 Eine Erweiterung des geschützten Personenkreises der ADAC Premium-Mit-
gliedschaft des Haupt-Mitglieds ist jederzeit auf Antrag möglich. Für den 
Beginn und das Ende des Leistungsanspruches und die Beitragszahlung der 
ADAC Premium-Mitgliedschaft für das neue Mitglied sind die Bestimmun-
gen der ADAC Pannen- und Unfallhilfe für ADAC Mitglieder maßgebend  
(siehe A. Ziffer 2). Sonstige Änderungen des geschützten Personenkreises 
sind nur zur Beitragsfälligkeit möglich und müssen spätestens einen Monat 
vor der nächsten Beitragsfälligkeit in Textform beantragt werden.

	 b)	 Die volljährigen Kinder zählen ab der nächsten Beitragsfälligkeit, die auf  
ihren 23. Geburtstag folgt, nicht mehr zum geschützten Personenkreis der 
ADAC Premium-Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds.

	 c)	 Mit Kündigung der ADAC Mitgliedschaft einer geschützten Person endet für 
diese auch der Schutz aus der ADAC Premium-Mitgliedschaft des Haupt-
Mitglieds. 

5.	 Welches Recht gilt?
Es gilt deutsches Recht. Die Kommunikation während der Laufzeit der ADAC  
Premium-Mitgliedschaft wird in deutscher Sprache geführt.

Schutzbriefleistungen, Auslands-Krankenschutz-Leistungen, 
Kreditleistungen, Unfall-Leistungen, Schlüsselnotdienst- 
Leistungen, Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen und Reise- 
Vertrags-Rechtsschutz der ADAC Premium-Mitgliedschaft  
Gruppenversicherungsbedingungen 2020 der ADAC Versicherung AG für die 
ADAC Premium-Mitgliedschaft 

§ 1	 Allgemeine Begriffsdefinitionen
(1)	 Die Leistungen werden entsprechend der jeweiligen Bestimmung in Form 

von Serviceleistungen oder Kostenerstattungen erbracht. Serviceleistun-
gen sind Leistungen tätiger Hilfe, die wir selbst zusammen mit unseren 
Vertragspartnern organisieren und durchführen und deren Kosten wir voll-
ständig übernehmen.

(2)	 Als Wohnsitz gilt die uns in der ADAC Mitgliedschaft genannte Adresse. Ist 
in der Mitgliedschaftsadresse ein Postfach oder eine Box-Nummer angege-
ben, ist der Ort der polizeilichen Meldung oder des überwiegenden Aufent-
halts maßgebend.

(3)	 Als Haupt-Mitglied gilt der Vertragsinhaber der ADAC Premium-Mitglied-
schaft.

(4)	 Als Partner gilt der Ehepartner, Lebenspartner in eingetragener Lebens-
partnerschaft sowie der in häuslicher Gemeinschaft lebende nichteheliche 
Lebenspartner.

(5)	 Eine Panne liegt bei einem Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden vor.
(6)	 Ein Unfall liegt vor, wenn die geschützte Person durch ein plötzlich von  

außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleidet oder wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung ein 
Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt 
oder zerrissen werden. Bei den fahrzeugbezogenen Leistungen liegt ein  
Unfall vor, wenn ein Ereignis unmittelbar von außen plötzlich mit mechani-
scher Gewalt auf das Fahrzeug eingewirkt hat.
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(7)	 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Kosten einer Werkstattreparatur den 
Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs in Deutschland am Tage des Scha-
dens übersteigen. Der Wiederbeschaffungswert wird vor Leistungserbrin-
gung von uns nach in Deutschland allgemein anerkannten Kfz-Bewertungs-
systemen festgestellt. 

(8)	 Sicherungskosten sind Kosten, die anfallen, um weiteren Schaden in und 
am Fahrzeug zu verhindern. 

(9)	 Einstellkosten sind Kosten, die anfallen, wenn das Fahrzeug an einem Ort 
gegen Entgelt aufbewahrt wird.

(10)	 Als Entwendung gelten Diebstahl, Unterschlagung, Raub und unbefugter 
Gebrauch.

(11)	 Eine Reise liegt vor, wenn die geschützte Person sich mehr als 50 km (Weg-
strecke) vom Wohnsitz entfernt aufhält. Im Geltungsbereich Europa besteht 
Schutz, wenn die Reise zum Zeitpunkt des Schadensereignisses nicht mehr 
als 92 Tage seit Verlassen des Wohnsitzes angedauert hat. Außerhalb des 
Geltungsbereiches Europa besteht Schutz, wenn die Reise zum Zeitpunkt 
des Schadensereignisses nicht mehr als 63 Tage seit Verlassen des Wohnsit-
zes angedauert hat.

(12)	 Bei den Auslands-Krankenschutz-Leistungen wird Versicherungsschutz ab 
Grenzübertritt ins Ausland gewährt. Für die Auslands-Krankenschutz-Leis-
tungen nach §§ 24-34 besteht im europäischen Ausland Versicherungs-
schutz für die ersten 92 Tage, außerhalb Europas für die ersten 63 Tage  
eines jeden Auslandsaufenthaltes. Für die weiteren Auslands-Kranken-
schutz-Leistungen nach §§ 37-57 besteht Versicherungsschutz für die ersten 
63 Tage eines jeden Auslandsaufenthaltes.

(13)	 Der Geltungsbereich Europa umfasst das geografische Europa einschließlich 
des Gebietes Deutschlands, die außereuropäischen Anliegerstaaten des Mit-
telmeeres sowie die Kanarischen Inseln, Azoren und Madeira. Europäisches 
Ausland sind die genannten Länder außer Deutschland. 

(14)	 Der weltweite Geltungsbereich umfasst alle Länder dieser Welt einschließ-
lich des Gebietes Deutschlands. Als Ausland gelten alle diese Länder mit 
Ausnahme Deutschlands.

(15)	 Ein Schadensfall im Sinne der Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen ist das 
Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche gegen die geschützte Person zur 
Folge haben könnte.

(16)	 Ein Unwetter liegt vor bei schwerem Gewitter, orkanartigen Windböen,  
heftigem Starkregen, ergiebigem Dauerregen, starkem Schneefall, Glatteis 
oder starkem Tauwetter. 

(17)	 Eine Krise liegt vor bei Invasion, Putsch und Terrorakt. 
(18)	 Eine Naturkatastrophe liegt vor bei Hochwasser, Erdbeben, Erdrutsch,  

Wirbelsturm, Vulkanausbruch oder Lawinen.

§ 2	 Personen mit ausländischem Wohnsitz
Bei Personen mit ausländischem Wohnsitz werden die Leistungen nach  
§§ 22, 23, 32-34, 36-60, 63-73 weder in Deutschland noch im ausländischen Wohn-
sitzland erbracht. Für alle weiteren Leistungen gilt das ausländische Wohnsitzland 
weiterhin als Ausland im Sinne der Bedingungen.

§ 3	 Welche Personen sind geschützt?
(1)	 Geschützt sind das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft sowie 

zusätzlich alle weiteren uns genannten Personen des geschützten Perso-
nenkreises, soweit diese ADAC Mitglieder sind und nicht ausdrücklich wider-
sprochen haben. Der geschützte Personenkreis kann den Partner des 
Haupt-Mitglieds sowie seine und dessen Kinder umfassen. Die volljährigen 
Kinder zählen ab der nächsten Beitragsfälligkeit, die auf ihren 23. Geburts-
tag folgt, nicht mehr zum geschützten Personenkreis der ADAC Premium-
Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds.

(2)	 Mitgeschützt sind immer die minderjährigen Kinder des Haupt-Mitglieds. 
Die minderjährigen Kinder des Partners sind mitgeschützt, soweit dieser 
selbst eine geschützte Person ist oder die minderjährigen Kinder mit dem 
Haupt-Mitglied in häuslicher Gemeinschaft leben.

(3)	 Bei Fahrten mit einem geschützten Fahrzeug sind die berechtigten Insassen 
des Fahrzeugs, höchstens 9 Personen einschließlich des Fahrers, mitge-
schützt, soweit dies in den einzelnen Leistungen bestimmt ist.

(4)	 Die Ausübung der Rechte aus diesen Bedingungen steht ausschließlich 
dem Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft zu. Zur Durchfüh-
rung der Leistungserbringung und Schadenregulierung sind wir berechtigt, 
direkt mit den geschützten Personen in Verbindung zu treten und leistungs-
befreiend zu regulieren. 

§ 4	 Welche Fahrzeuge sind geschützt? 
(1)	 Geschützt sind nicht zulassungspflichtige sowie zugelassene Kraftfahrzeu-

ge, die von einer geschützten Person zum Zeitpunkt des Schadens alleinver-
antwortlich geführt werden. Das gleiche gilt, wenn die alleinverantwortliche 
Fahrt durch eine geschützte Person unmittelbar gestartet werden soll.

(2)	 Geschützt sind weiter alle auf die geschützten Personen persönlich zugelas-
senen Kraftfahrzeuge, wenn eine geschützte Person zum Zeitpunkt des 
Schadens als Insasse an der Fahrt teilnimmt. Das gleiche gilt, wenn die 
Fahrt unmittelbar gestartet werden soll. Entsprechendes gilt für nichtzulas-
sungspflichtige Kraftfahrzeuge im Eigentum der geschützten Personen.

(3)	 Geschützt ist der mitgeführte Anhänger, sofern er nicht mehr als eine Achse 
hat. Zwei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m gelten als eine 
Achse. 

(4)	 Das Fahrzeug darf nach Bauart und Einrichtung zur Beförderung von  
Personen nicht mehr als 9 Sitzplätze (einschließlich des Platzes für den Fah-
rer) haben und 

	 –	eine Gesamtbreite von 2,55 m,
	 –	eine Gesamtlänge von 10 m,
	 –	eine Höhe von 3 m sowie
	 –	eine zulässige Gesamtmasse von 3.500 kg nicht überschreiten. 
	 Auch für den mitgeführten Anhänger gelten die angegebenen Maße. Alle 

angegebenen Maße gelten einschließlich der Ladung.
(5)	 In der Zulassungsbescheinigung I eingetragene Wohnmobile sind unabhän-

gig von den Fahrzeugmaßen geschützt. Folgende Leistungen werden bei 
Überschreitung einer Gesamtbreite von 2,55 m, einer Gesamtlänge von  
10 m, einer Höhe von 3,20 m einschließlich Ladung oder einer zulässigen 

Gesamtmasse von 7.500 kg nicht erbracht: Bergung (§ 16), Fahrzeugtrans-
port (§ 20), Pick-up-Service (§ 21) und bei Totalschaden der Transport vom 
Schadenort zum Einstellort sowie vom Einstellort zum endgültigen Ver-
schrottungsort oder zur Zollstelle (§ 23 Absatz 2).

(6)	 Gepäck und Ladung sind mitgeschützt, soweit dies in den einzelnen Leis-
tungen bestimmt ist. Leicht verderbliche Güter und gewerblich beförderte 
Waren sind nicht geschützt. Tiere sind nur im Rahmen des Anspruchs auf 
Rückholung von Haustieren (Hund oder Katze) (§ 29) geschützt.

§ 5	 Was gilt, wenn keine geschützte Person an der Fahrt teilnimmt?
(1)	 Wenn keine geschützte Person zum Zeitpunkt des Schadens an der Fahrt 

teilnimmt, werden für das Kraftfahrzeug, das auf eine geschützte Person 
persönlich zugelassen ist, folgende Leistungen erbracht: Pannen- oder Un-
fallhilfe (§ 13), Hilfe bei verlorenen und defekten Fahrzeugschlüsseln (§ 14), 
Abschleppen (§ 15), Bergung (§ 16), Fahrzeugtransport (§ 20), Ersatzteilver-
sand (§ 22) und Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 23). 

(2)	 Die Leistungen nach Absatz 1 werden für den mitgeführten Anhänger  
erbracht, sofern er nicht mehr als eine Achse hat. Zwei Achsen mit einem 
Abstand von weniger als 1 m gelten als eine Achse.

(3)	 Das Fahrzeug darf nach Bauart und Einrichtung zur Beförderung von  
Personen nicht mehr als 9 Sitzplätze (einschließlich des Platzes für den  
Fahrer) haben und 

	 –	eine Gesamtbreite von 2,55 m,
	 –	eine Gesamtlänge von 10 m,
	 –	eine Höhe von 3 m sowie
	 –	eine zulässige Gesamtmasse von 3.500 kg nicht überschreiten. 
	 Alle angegebenen Maße gelten einschließlich der Ladung. Auch für den mit-

geführten Anhänger gelten die angegebenen Maße.
(4)	 Die Leistungen nach Absatz 1 werden für in der Zulassungsbescheinigung I 

eingetragene Wohnmobile unabhängig von den Fahrzeugmaßen erbracht. 
Folgende Leistungen werden bei Überschreitung einer Gesamtbreite von 
2,55 m, einer Gesamtlänge von 10 m, einer Höhe von 3,20 m einschließlich 
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Ladung oder einer zulässigen Gesamtmasse von 7500 kg nicht erbracht: 
Bergung (§ 16), Fahrzeugtransport (§ 20) und bei Totalschaden der Trans-
port vom Schadenort zum Einstellort sowie vom Einstellort zum endgülti-
gen Verschrottungsort oder zur Zollstelle (§ 23 Absatz 2).

(5)	 Gepäck und Ladung sind mitgeschützt, soweit dies in den einzelnen Leis-
tungen bestimmt ist. Leicht verderbliche Güter, gewerblich beförderte  
Waren und Tiere sind nicht geschützt.

§ 6	 Für welche Schäden besteht kein Schutz?
(1)	 Nicht geschützt sind Schäden,
	 a)	 mit Fahrzeugen, die bei Eintritt des Schadens zur gewerbsmäßigen  

Personenbeförderung oder zur gewerbsmäßigen Vermietung verwendet 
worden sind.

	 b)	 wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene 
Fahrerlaubnis hatte; die Verpflichtung zur Leistung bleibt jedoch gegen-
über den geschützten Personen bestehen, die davon ohne Verschulden 
keine Kenntnis hatten;

	 c)	 die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen, Verfügung von hoher Hand, 
Erdbeben oder Kernenergie verursacht wurden;

	 d)	 die bei Beteiligungen an Fahrveranstaltungen entstehen, bei denen eine 
Höchstgeschwindigkeit erzielt werden soll und bei den dazugehörigen 
Übungsfahrten. Firmenfahrzeuge sind bei Fahrveranstaltungen, auch 
wenn es nicht auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, 
nicht geschützt. Die Leistungen nach Erkrankung, Verletzung, Tod und 
anderen Notfällen (§§ 24-36) gelten jedoch;

	 e)	 mit Werksfahrzeugen bei Erprobungsfahrten;
	 f)	 wenn die geschützte Person den Schadensfall vorsätzlich herbeigeführt 

hat. Hat die geschützte Person den Schadensfall grob fahrlässig herbei-
geführt, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

(2)	 Auf die Unfall-Leistungen besteht nur dann kein Anspruch, wenn der Unfall 
vorsätzlich herbeigeführt wurde.

(3)	 Für die weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen nach §§ 37-57 gilt die 
Bestimmung des § 55.

(4)	 Für den Schlüsselnotdienst gilt die Bestimmung des § 64.
(5)	 Bei einem Auslandsreise-Haftpflicht-Schaden gilt die Bestimmung des § 70.
(6)	 Beim Reise-Vertrags-Rechtsschutz gilt die Bestimmung des § 76.

§ 7	 Textform
Für alle Anzeigen und Erklärungen ist, soweit nicht die Verpflichtung zur Meldung 
des Schadens über den ADAC Notruf besteht, die Abgabe in Textform ausreichend.

§ 8	 Welche Pflichten (Obliegenheiten) sind im Schadensfall zu beachten?
(1)	 Die geschützten Personen haben
	 a)	 uns über den ADAC Notruf unverzüglich bei allen Schäden zu verständigen.
	 b)	 uns vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des 

Schadens zu unterrichten. Auf Verlangen sind Auskünfte in Textform  
zu erteilen und mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. Die zur  
Erstattung beantragten Kosten sind mit den Originalrechnungen nachzu-
weisen. Die Originalrechnungen werden unser Eigentum.

	 c)	 jeden Schaden so gering wie möglich zu halten und dabei unsere Wei-
sungen zu befolgen. Aufwendungen, die durch die Abwendung oder 
Minderung des Schadens entstehen, werden von uns ersetzt, soweit die 
geschützte Person sie den Umständen nach für geboten halten durfte. 
Sind wir berechtigt unsere Leistung zu kürzen, können wir auch den Auf-
wendungsersatz entsprechend kürzen.

(2)	 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise  
Auskünfte von

	 –	 Ärzten, die die geschützte Person vor oder nach dem Schadenfall  
behandelt oder untersucht haben,

	 –	 anderen Versicherern, Pflegepersonen sowie Bediensteten von Kranken-
häusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Versicherungs
trägern und Behörden.

	 Sie oder die geschützte Person müssen es uns ermöglichen, die erforderli-
chen Auskünfte zu erhalten. 

	 Dazu kann die geschützte Person die Ärzte und die genannten Stellen  
ermächtigen, uns die Auskünfte direkt zu erteilen. Ansonsten kann die  
geschützte Person die Auskünfte selbst einholen und uns zur Verfügung 
stellen.

	 Bei einem Anspruch auf die Unfall-Leistungen nach § 61 und § 62 sind die 
geschützten Personen verpflichtet, sich auf unser Verlangen von einem von 
uns beauftragten ärztlichen Spezialisten untersuchen zu lassen.

(3)	 Verletzen die geschützten Personen vorsätzlich eine der geregelten Pflich-
ten, sind wir von unserer Leistungsverpflichtung frei. Verletzen die  
geschützten Personen ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, un-
sere Leistung in einem der Schwere ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weisen die geschützten Personen nach, dass sie ihre 
Pflichten nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt unsere Leistungsver-
pflichtung bestehen. Wir sind zur Leistung verpflichtet, soweit die  
geschützten Personen nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Schadensfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, 
wenn die geschützten Personen die Pflicht arglistig verletzt haben.

(4)	 Bei den Auslands-Krankenschutz-Leistungen gelten zusätzlich die Bestim-
mungen des § 56 und § 57.

(5)	 Beim Schlüsselnotdienst gilt die Bestimmung des § 65.
(6)	 Bei einem Auslandsreise-Haftpflicht-Schaden gelten die Bestimmungen des 

§ 71 und § 72.
(7)	 Beim Reise-Vertrags-Rechtsschutz gelten die Bestimmungen des § 80 Ab-

satz 2 bis Absatz 4.

§ 9	 Was gilt, wenn Dritte ebenfalls verpflichtet sind, Leistungen zu  
erbringen (Subsidiarität)?

(1)	 Soweit im Schadensfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädi-
gung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen 

diese Leistungsverpflichtungen vor. Soweit aus anderen Versicherungsver-
trägen eine Entschädigung beansprucht werden kann, steht es der ge-
schützten Person frei, wem sie den Schadensfall meldet. Meldet sie ihn  
der ADAC Versicherung AG, wird diese im Rahmen der Bedingungen in Vor-
leistung treten.

(2)	 Bestehen aufgrund desselben Schadensfalles neben den Ansprüchen auf 
unsere Leistung auch Erstattungsansprüche gleichen Inhalts gegen Dritte, 
kann insgesamt keine Entschädigung verlangt werden, die den Gesamtscha-
den übersteigt.

(3)	 Soweit Schutz im Schadensfall bereits aus einer ADAC Mitgliedschaft  
besteht, besteht kein Leistungsanspruch aus der ADAC Premium-Mitglied-
schaft.

§ 10	 Können Ansprüche auf Leistungen abgetreten oder verpfändet werden?
a)	� Ansprüche auf Leistungen dürfen nur mit unserer Zustimmung abgetreten 

werden. Ohne unsere Zustimmung ist eine Abtretung zulässig, wenn im kon-
kreten Fall bei der Abtretung kein schützenswertes Interesse unsererseits 
entgegensteht. Ein solches liegt insbesondere dann vor, wenn durch die 
Abtretung unsere Interessen an einer geordneten Schadenregulierung, an 
der Vermeidung von Missbrauch oder an der Wahrung vertraglicher Pflich-
ten beeinträchtigt werden.

b)	� Diese Beschränkung gilt nicht für auf Geld gerichtete Ansprüche oder wenn 
Sie nachweisen können, dass berechtigte Belange an der Abtretbarkeit vor-
liegen, die unsere Interessen am Abtretungsabschluss überwiegen. 

c)	� Die Abtretung von Ansprüchen ist uns in Textform anzuzeigen. 
d)	� Ansprüche auf Leistungen können ohne unsere Zustimmung nicht verpfän-

det werden.

§ 11	 Wie haftet die ADAC Versicherung AG?
Befördern wir Ersatzteile, Arzneimittel, Fahrzeuge, Gepäck oder Haustiere, haften 
wir wie ein Frachtführer nach den gesetzlichen Haftungsbestimmungen in der 
zum Zeitpunkt des Schadensereignisses gültigen Fassung, jedoch über den  
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gesetzlich bestimmten Höchstbetrag hinaus bis zu 512.000 €. Wir haften insbe-
sondere
a)	 bei Beförderungen innerhalb Deutschlands nach dem Handelsgesetzbuch 

(HGB),
b)	 bei grenzüberschreitenden Beförderungen nach dem Übereinkommen über 

den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR),
c)	 bei Verfrachtung im internationalen Eisenbahnverkehr nach dem Übereinkom-

men über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF). 

§ 12	 Telefonkosten
Telefonkosten zur Abforderung von Serviceleistungen werden von uns erstattet.

Fahrzeugbezogene Leistungen der ADAC Premium-Mitgliedschaft

§ 13	 Pannen- oder Unfallhilfe
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug ist weltweit aufgrund einer Panne, eines Unfalls 

oder aufgrund der Entwendung von Fahrzeugteilen nicht mehr technisch 
fahrbereit.

(2)	 Wir helfen als Serviceleistung am Schadenort in Deutschland durch einen 
ADAC Straßenwachtfahrer oder bis zu einem Betrag von 300 € (einschließ-
lich An- und Abfahrt sowie der mitgeführten Kleinmaterialien) durch  
einen ADAC Vertragspartner, um die technische Fahrbereitschaft wiederher-
zustellen. Im Ausland besteht in gleichem Umfang ein Kostenerstattungsan-
spruch bis zu insgesamt 300 € (einschließlich An- und Abfahrt sowie der 
von Hilfsfahrzeugen mitgeführten Kleinmaterialien). Soweit in Deutschland 
zur Wiederherstellung der technischen Fahrbereitschaft der Einbau eines 
Ersatzteils erforderlich ist und dieses durch den ADAC Straßenwachtfahrer 
oder einen ADAC Vertragspartner bereits mitgeführt wird, erfolgt als Ser-
viceleistung der Einbau des kostenpflichtigen Ersatzteils unentgeltlich.

§ 14	 Hilfe bei verlorenen oder defekten Fahrzeugschlüsseln
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug kann in Europa aufgrund Verlustes, Entwendung 

oder Defektes des Fahrzeugschlüssels, Einschlusses des Fahrzeugschlüssels 
im Fahrzeug oder Defektes der Wegfahrsperre nicht mehr gefahren werden.

(2)	 Wir erstatten in Deutschland die Kosten bis zu insgesamt 120 € für die  
Besorgung eines Ersatzschlüssels oder der Wiederherstellung der Fahrbe-
reitschaft am Schadenort durch einen ADAC Straßenwachtfahrer oder einen 
ADAC Vertragspartner. Die Kosten des Ersatzschlüssels selbst übernehmen 
wir nicht. Im europäischen Ausland besteht in gleichem Umfang ein Kosten-
erstattungsanspruch bis zu insgesamt 120 €.

§ 15	 Abschleppen
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug ist weltweit aufgrund einer Panne, eines Unfalls 

oder der Entwendung von Fahrzeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit 
oder es wurde nach einer Entwendung (noch nicht in fremdem Eigentum) 
wieder aufgefunden. 

(2)	 Wir schleppen als Serviceleistung in Deutschland das Fahrzeug bis zu einem 
Betrag von 300 € durch einen ADAC Vertragspartner unmittelbar vom Scha-
denort bis zur nächsten geeigneten Werkstatt oder zu einem gewünschten, 
in gleicher Entfernung liegenden Ort. 

(3)	 Schleppen wir stattdessen das Fahrzeug als Serviceleistung in Deutschland 
durch einen ADAC Vertragspartner unmittelbar vom Schadenort in eine  
maximal 100 km (Luftlinie) entfernte Werkstatt Ihrer Wahl (Wunschwerk-
statt) oder zu einem gewünschten, in gleicher Entfernung liegenden Ort, 
übernehmen wir die zusätzlichen Kosten, bei Wohnmobilen jedoch nur bis 
zu einem Betrag von insgesamt 500 €.

(4)	 Wir erstatten im Ausland die Kosten des Abschleppens bis zu einem Betrag 
von 300 € bis zur nächsten geeigneten Werkstatt oder zu einem gewünsch-
ten, in gleicher Entfernung liegenden Ort. 

(5)	 Notwendige Sicherungs- und Einstellkosten werden von uns übernommen.
(6)	 Zusätzlich transportieren wir als Serviceleistung in Deutschland Gepäck und 

Ladung durch einen ADAC Vertragspartner bis zu einem Betrag von 300 €, 

wenn ein Transport zusammen mit dem Fahrzeug nicht möglich ist. Im Aus-
land besteht in gleichem Umfang ein Kostenerstattungsanspruch bis zu  
jeweils 300 €. 

(7)	 Kosten bei Fahrzeugen und deren Ladung, die zur Beweissicherung oder  
Gefahrenabwehr beschlagnahmt oder sichergestellt wurden, werden nicht 
erstattet.

§ 16	 Bergung
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug ist weltweit aufgrund einer Panne, eines Unfalls 

oder im Zuge einer Entwendung (noch nicht in fremdem Eigentum) von der 
Straße abgekommen und kann nur unter besonderem technischem Auf-
wand zum Abschleppen oder zur Weiterfahrt bereitgestellt werden.

(2)	 Wir bergen als Serviceleistung in Deutschland das Fahrzeug einschließlich 
Gepäck und Ladung durch einen ADAC Vertragspartner. Die Leistung wird in 
unbegrenzter Höhe gewährt. Im Ausland besteht in gleichem Umfang ein 
Kostenerstattungsanspruch in unbegrenzter Höhe.

§ 17	 Kurzfahrten nach Fahrzeugausfall
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug hat in Europa eine Panne, einen Unfall, es wurde 

entwendet oder es ist aufgrund der Entwendung von Fahrzeugteilen nicht 
mehr technisch fahrbereit. Die geschützte Person oder die berechtigten  
Insassen müssen deshalb zusätzliche Fahrten unternehmen.

(2)	 Wir erstatten die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel und Taxis pro Scha-
densfall bis zu insgesamt 50 €.

§ 18	 Fahrtkosten nach Fahrzeugausfall
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug ist in Europa aufgrund einer Panne, eines Unfalls 

oder aufgrund der Entwendung von Fahrzeugteilen nicht mehr technisch 
fahrbereit und kann auch am Tag nach dem Schaden nicht wieder in einen 
technisch fahrbereiten Zustand versetzt werden oder es wurde entwendet. 
Im Falle einer Panne hat sich diese mindestens 50 km (Wegstrecke) vom 

Wohnsitz der geschützten Person entfernt ereignet. Die geschützte Person 
und die berechtigten Insassen reisen weiter oder fahren nach Hause.

(2)	 Wir stellen in Deutschland für die Dauer des Fahrzeugausfalles, maximal bis 
zu 7 Tagen, mietkostenfrei als Serviceleistung ein ADAC ClubMobil über die 
ADAC Autovermietung GmbH oder ein anderes Fahrzeug zur Verfügung. Bei 
einem Schaden im europäischen Ausland erstatten wir die Mietwagenkos-
ten für die direkte Heimreise zum Wohnsitz der geschützten Person bis zu 
insgesamt 500 €. Ansonsten vermitteln wir nach Möglichkeit in Deutsch-
land und im europäischen Ausland einen Mietwagen und erstatten die 
Mietwagenkosten bis zu 52 € für jeden Tag des Fahrzeugausfalles für längs-
tens 7 Tage, insgesamt bis zu 364 €. Zur Übernahme eines ADAC ClubMobils/
Mietwagens ist die Hinterlegung einer marktüblichen Kaution erforderlich.

(3)	 Anstelle eines ADAC ClubMobils/Mietwagens kann die Bahn als Fortbewe-
gungsmittel gewählt werden. Wir erstatten die Bahnfahrtkosten 1. Klasse für 
die geschützte Person und die berechtigten Insassen inklusive Gepäck und 
Ladung für die Fahrt zum Zielort und zurück zum Schadenort. Die Bahn-
fahrtkosten werden auch erstattet, wenn die geschützte Person und die  
berechtigten Insassen stattdessen zum Wohnsitz der geschützten Person 
zurückfahren. Für die Abholung des reparierten Fahrzeugs erstatten wir  
zusätzlich die Bahnfahrtkosten für eine Person vom jeweiligen Wohnsitz 
zum Schadenort.

(4)	 Hat sich der Schaden mindestens 1.200 km vom Wohnsitz entfernt ereignet, 
kann anstelle eines ADAC ClubMobils/Mietwagens oder der Bahn das  
Flugzeug für die Rückreise zum Wohnsitz der geschützten Person gewählt 
werden. Wir erstatten die Flugkosten für die Economyklasse für die  
geschützte Person und die berechtigten Insassen inklusive Gepäck und  
Ladung.

(5)	 Die Reparaturrechnung des geschützten Fahrzeugs bzw. ein Nachweis über 
dessen Abmeldung bei Totalschaden ist vorzulegen. Die Entwendung ist 
durch eine polizeiliche Bestätigung nachzuweisen.
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§ 19	 Übernachtungskosten nach Fahrzeugausfall
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug ist in Europa aufgrund einer Panne oder eines Un-

falls nicht mehr technisch fahrbereit und kann auch am Schadentag nicht 
wieder in einen technisch fahrbereiten Zustand versetzt werden, oder es 
wurde entwendet. Der Schaden hat sich mindestens 50 km (Wegstrecke) 
vom Wohnsitz der geschützten Person entfernt ereignet. Die geschützte 
Person und die berechtigten Insassen müssen deshalb zusätzlich übernach-
ten.

(2)	 Wir vermitteln nach Möglichkeit ein Hotel für die geschützte Person und die 
berechtigten Insassen und erstatten die Übernachtungskosten bis zu 85 € 
pro Person und Nacht für längstens 3 Übernachtungen.

(3)	 Kann die technische Fahrbereitschaft des Fahrzeugs am Tag nach dem Scha-
den wiederhergestellt werden und besteht kein Anspruch auf Fahrtkosten 
nach Fahrzeugausfall (§ 18), erstatten wir anstelle der Kosten für die Über-
nachtung die Fahrkosten bis zu insgesamt 85 €.

(4)	 Die Reparaturrechnung des geschützten Fahrzeugs bzw. ein Nachweis über 
dessen Abmeldung bei Totalschaden ist vorzulegen. Die Entwendung ist 
durch eine polizeiliche Bestätigung nachzuweisen.

§ 20	 Fahrzeugtransport
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug ist in Europa aufgrund einer Panne oder eines Un-

falls nicht mehr technisch fahrbereit. Der Schaden wurde durch eine Werk-
statt festgestellt. Es liegt kein Totalschaden vor. Bei einem Schaden in 
Deutschland kann das geschützte Fahrzeug auch am Tag nach dem Schaden 
nicht wieder technisch fahrbereit gemacht werden. Bei einem Schaden im 
europäischen Ausland ist eine Instandsetzung im Umkreis von 50 km vom 
Schadenort innerhalb von 3 Werktagen – auch mit Ersatzteilversand nach  
§ 22 – nicht durchführbar.

(2)	 Wir transportieren als Serviceleistung das Fahrzeug mit Gepäck und Ladung 
durch einen ADAC Vertragspartner vom Einstellort zu einer Reparaturwerk-
statt an den Wohnsitz der geschützten Person. Kann das Fahrzeug auch am 
Zielort repariert werden, wird es dorthin transportiert, wenn dadurch keine 

höheren Kosten entstehen. Können Gepäck und Ladung nicht zusammen 
mit dem Fahrzeug transportiert werden, veranlassen wir als Serviceleistung 
einen getrennten Transport zum Wohnsitz oder zum Zielort.

(3)	 In Deutschland schleppen wir als Serviceleistung das Fahrzeug – soweit er-
forderlich – vom Schadenort zum Einstellort, von dem aus der Fahrzeug-
transport erfolgt. Im europäischen Ausland vermitteln wir ein Abschlepp
unternehmen, welches das Fahrzeug – soweit erforderlich – vom Schaden-
ort zum Einstellort abschleppt und erstatten die Abschleppkosten in voller 
Höhe.

(4)	 Notwendige Sicherungskosten und durch unsere Leistungsorganisation ent-
stehende Einstellkosten werden von uns übernommen. 

(5)	 Die Leistung wird auch erbracht, wenn das geschützte Fahrzeug nach einer 
Entwendung wieder aufgefunden wurde, noch nicht in fremdes Eigentum 
übergegangen ist und kein Totalschaden vorliegt.

(6)	 Ist der Schaden außerhalb Europas eingetreten, wird die Leistung ab der 
Grenze des Geltungsbereiches Europa erbracht. 

§ 21	 Pick-up-Service (in Deutschland)
(1)	 Bei Schäden in Deutschland und Vorliegen der Voraussetzungen eines Fahr-

zeugtransports nach § 20 werden die geschützte Person und die berechtig-
ten Insassen als Serviceleistung zusammen mit dem geschützten Fahrzeug 
durch einen ADAC Vertragspartner zum Wohnsitz der geschützten Person in 
Deutschland gebracht. Ein Transport zum Zielort wird durchgeführt, wenn 
dadurch keine höheren Kosten entstehen.

(2)	 Ist der Personentransport zusammen mit dem Fahrzeug nicht möglich, 
übernehmen wir die Fahrtkosten nach § 18.

§ 22	 Ersatzteilversand (nicht in Deutschland)
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug ist in Europa außerhalb Deutschlands aufgrund 

einer Panne, eines Unfalls oder einer Entwendung von Fahrzeugteilen  
nicht mehr technisch fahrbereit. Zur Wiederherstellung der technischen 
Fahrbereitschaft sind Ersatzteile erforderlich, deren Beschaffung an Ort und 
Stelle nicht möglich ist.

(2)	 Wir besorgen und versenden als Serviceleistung die Ersatzteile und über-
nehmen die Kosten für den Rücktransport von Austauschteilen (Getriebe, 
Achsen, Motoren). Die Kosten der Ersatzteile tragen wir nicht. Wir können 
eine Sicherheit in Höhe des Ersatzteilwerts verlangen.

(3)	 Die Abholung der Ersatzteile und die Auslösung beim Zoll müssen von der 
geschützten Person veranlasst werden. Die Kosten für die Abholung der  
Ersatzteile werden von uns ersetzt. Holt die geschützte Person schuldhaft 
Ersatzteile am Bestimmungsort nicht ab, so ist uns der daraus entstehende 
Schaden zu ersetzen.

(4)	 Ein Ersatzteilversand erfolgt nicht, wenn keine Genehmigung für die Ein- 
bzw. Ausfuhr erlangt werden kann. Ausgeschlossen ist der Versand von  
Lacken, Ölen, Schmiermitteln sowie von gefährlichen Gütern nach den  
Gefahrgutverordnungen.

§ 23	 Fahrzeugverzollung und -verschrottung (nicht in Deutschland)
(1)	 Ein geschütztes Fahrzeug kann in Europa außerhalb Deutschlands aufgrund 

eines Totalschadens nach Panne, Unfall oder Entwendung nicht aus dem 
Ausland zurückgebracht werden.

(2)	 Wir erledigen als Serviceleistung die Verzollung und Verschrottung sowie 
den Transport vom Schadenort zum Einstellort und vom Einstellort zum 
endgültigen Verschrottungsort oder zur Zollstelle. Wir transportieren  
Gepäck und Ladung als Serviceleistung zum Wohnsitz der geschützten Per-
son, wenn ein Transport zusammen mit dem gewählten Heimreisemittel 
nicht möglich ist. Die durch unsere Leistungsorganisation entstehenden 
Einstellkosten werden übernommen. Falls Resterträge aus der Verschrot-
tung anfallen, werden diese ausbezahlt. 

(3)	 Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn gesetzliche Bestim-
mungen entgegenstehen oder das Fahrzeug nach Entwendung in fremdes 
Eigentum übergegangen ist.

(4)	 Die Entwendung ist durch eine polizeiliche Bestätigung nachzuweisen.

Personenbezogene Leistungen und Auslands-Krankenschutz-Leistungen der 
ADAC Premium-Mitgliedschaft 

§ 24	 Krankenrücktransport
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich in Deutschland oder im ausländischen 

Wohnsitzland auf einer Reise oder übertritt die Grenze ins Ausland und es 
tritt hierbei eine akute, unerwartete Erkrankung oder Verletzung auf. Ein 
Krankenrücktransport ist nach Rücksprache des ADAC Arztes mit dem be-
handelnden Arzt medizinisch sinnvoll und vertretbar. Sinnvoll kann der 
Rücktransport z.B. dann sein, wenn nach ärztlicher Prognose die stationäre 
Behandlung im Ausland länger als 14 Tage dauern würde. 

(2)	 Wir führen den Krankenrücktransport als Serviceleistung selbst durch oder 
veranlassen ihn und sorgen – falls erforderlich – für die medizinische  
Betreuung und Begleitung durch einen Arzt oder Sanitäter. Der Kranken-
rücktransport erfolgt zum Wohnsitz der geschützten Person oder zu einem 
am Wohnsitz der geschützten Person nächst gelegenen und aus medizini-
scher Sicht geeigneten Krankenhaus. 

(3)	 Der ADAC Arzt und der behandelnde Arzt entscheiden über den Transport-
zeitpunkt und das geeignete Transportmittel.

(4)	 Die Transportfähigkeit muss vom behandelnden Arzt bescheinigt werden. 
Die Erkrankung oder Verletzung und deren Dauer sind durch ein Attest des 
behandelnden Arztes nachzuweisen.

(5)	 Im Rahmen des von uns durchgeführten oder veranlassten Transportes 
übernehmen wir zusätzlich die Kosten für eine Begleitperson, wenn die Be-
gleitung oder Betreuung medizinisch erforderlich ist oder von uns, dem 
Transportunternehmen oder den Behörden angeordnet ist. Bei minderjähri-
gen geschützten Personen übernehmen wir die Kosten der Begleitperson in 
jedem Fall. 

(6)	 Kann sich die geschützte Person nicht um ihr auf der Reise mitgeführtes 
Gepäck kümmern, transportieren wir das transportbereite Gepäck als  
Serviceleistung zu deren Wohnsitz.
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(7)	 In Europa wird diese Leistung auch für die berechtigten Insassen auf einer 
Reise mit einem geschützten Fahrzeug erbracht.

§ 25	 Heimholung von Kindern
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich in Deutschland oder im ausländischen 

Wohnsitzland auf einer Reise oder übertritt die Grenze ins Ausland und 
kann wegen Erkrankung, Verletzung oder Tod nicht für mitgenommene ei-
gene oder fremde Kinder unter 16 Jahren sorgen. Für eine Betreuung der 
Kinder stehen auch keine nahestehenden Personen vor Ort zur Verfügung. 
Das gleiche gilt für die eigenen Kinder über 16 Jahren, die aufgrund einer 
Behinderung auf ständige Betreuung angewiesen sind.

(2)	 Wir stellen als Serviceleistung eine Begleitperson zur Verfügung, die die 
Kinder an deren Wohnsitz oder an den Wohnsitz der aufnehmenden Person 
bringt. Wenn das ursprüngliche Verkehrsmittel nicht benutzt werden kann, 
erstatten wir auch die zusätzlichen Fahrtkosten.

(3)	 Ist ein Transport des transportbereiten Gepäcks der nach Hause zu bringen-
den Kinder zusammen mit deren Heimholung nicht möglich, transportieren 
wir es als Serviceleistung zum Wohnsitz der Kinder oder der aufnehmenden 
Person.

§ 26	 Fahrzeugrückholung bei Fahrerausfall
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich in Deutschland oder im ausländischen 

Wohnsitzland auf einer Reise oder übertritt die Grenze ins europäische Aus-
land und kann mit dem geschützten Fahrzeug aufgrund akuter, unerwarte-
ter Erkrankung, Verletzung oder Tod das Fahrzeug nicht mehr selbst fahren. 
Die Fahrunfähigkeit muss länger als 3 Tage dauern. Es ist auch kein geeigne-
ter Beifahrer in der Lage, das geschützte Fahrzeug nach Hause zu fahren.

(2)	 Wir stellen als Serviceleistung einen Fahrer zur Verfügung, der das Fahrzeug 
zusammen mit Insassen, transportbereitem Gepäck und Ladung zum Wohn-
sitz der geschützten Person zurückfährt. Soweit keine Insassen mit  
zurückfahren, können wir das Fahrzeug auf andere Weise zurückholen.  
Alle sonstigen Kosten der Rückführung werden nicht erstattet.

(3)	 Ist der Schaden außerhalb Europas eingetreten, wird die Leistung ab der 
Grenze des Geltungsbereiches Europa erbracht. 

(4)	 Die Erkrankung und Verletzung und die voraussichtliche Dauer der Fahrun-
fähigkeit sind durch ein Attest des behandelnden Arztes nachzuweisen. Das 
Fahrzeug muss verkehrs- und betriebssicher und frei verfügbar sein. 

§ 27	 Übernachtungskosten
(1)	 Die geschützte Person befindet sich in Deutschland oder im ausländischen 

Wohnsitzland auf einer Reise oder übertritt die Grenze ins Ausland und 
muss bis zur Durchführung der Leistung Krankenrücktransport (§ 24), Heim-
holung von Kindern (§ 25) oder Fahrzeugrückholung bei Fahrerausfall (§ 26) 
zusätzlich übernachten.

(2)	 Wir vermitteln nach Möglichkeit ein Hotel für die geschützte Person und 
erstatten bis zur Durchführung der genannten Leistungen die Übernach-
tungskosten bis zu 85 € pro Person und Nacht für längstens 3 Übernach
tungen.

(3)	 In Europa wird diese Leistung auch für die berechtigten Insassen auf einer 
Reise mit einem geschützten Fahrzeug erbracht.

§ 28	 Krankenbesuch
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich in Deutschland oder im ausländischen 

Wohnsitzland auf einer Reise oder übertritt die Grenze ins Ausland und es 
tritt bei ihr eine Erkrankung oder Verletzung auf. Ein Krankenhausaufenthalt 
von mehr als 2 Wochen am Ort der Erkrankung oder Verletzung ist deshalb 
nötig.

(2)	 Wir erstatten die durch den Krankenbesuch von nahestehenden Personen 
zusätzlich verursachten Fahrt- und Übernachtungskosten pro Schadensfall 
bis zu insgesamt 1.000 €. 

(3)	 Eine Bestätigung des Krankenhauses über die Dauer des Krankenhausauf-
enthaltes ist vorzulegen.

(4)	 In Europa wird diese Leistung auch für die berechtigten Insassen auf einer 
Reise mit einem geschützten Fahrzeug erbracht.

§ 29	 Rückholung von Haustieren (Hund oder Katze)
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich in Deutschland oder im ausländischen 

Wohnsitzland auf einer Reise oder übertritt die Grenze ins Ausland und 
kann wegen Erkrankung, Verletzung oder Tod nicht für einen von zu Hause 
mitgenommenen Hund oder eine von zu Hause mitgenommene Katze  
sorgen. Für eine Betreuung des Haustieres stehen auch keine anderen  
Personen vor Ort oder weitere Mitreisende zur Verfügung.

(2)	 Wir bringen als Serviceleistung das Haustier zum Wohnsitz der geschützten 
Person, zu einer von ihr genannten Person oder zu einem Tierheim in der 
Nähe ihres Wohnsitzes.

(3)	 Die Rückholung erfolgt, wenn das Haustier gesund ist, keine behördlichen 
oder tierärztlichen Bestimmungen entgegenstehen, das Haustier transport-
bereit ist und von dem Haustier keine Gefahr ausgeht. Auf unsere Anforde-
rung ist vor der Rückholung ein (amts-)tierärztliches Attest einzuholen.

§ 30	 Außerplanmäßige Heimreise
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich weltweit auf einer Reise und muss  

diese abbrechen oder verlängern, weil
	 a)	�der Partner oder ein naher Verwandter (Kinder, Eltern, Geschwister, Groß-

eltern, Enkel oder Schwiegereltern oder -kinder) verstirbt, lebensbedroh-
lich erkrankt oder schwer verletzt wird oder 

	 b)	�ein erheblicher Schaden an ihrem oder am Vermögen der Personen des 
geschützten Personenkreises infolge von Feuer, Sturm, Hagel, Hochwas-
ser, Sturmflut, Überschwemmung, Bergrutsch, Erdbeben, Schneelawine 
oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten entstanden ist. 

(2)	 Wir erstatten die durch die außerplanmäßige Heimreise zusätzlich anfallen-
den Fahrtkosten für die direkte Heimreise zum Wohnsitz der geschützten 
Person oder für die Fahrt zum Ort des Ereignisses und die hierbei entste-
henden zusätzlichen Übernachtungskosten für die geschützte Person. Der 
Höchstbetrag für diese Leistung beträgt 2.600 € pro Schadensfall für alle 
geschützten Personen zusammen.

(3)	 Kann die außerplanmäßige Heimreise nicht mit dem geschützten Fahrzeug 
angetreten werden und ist auch kein geeigneter Beifahrer in der Lage, das 
geschützte Fahrzeug nach Hause zu fahren, so bringen wir bei einem Scha-
den innerhalb Europas als Serviceleistung das geschützte Fahrzeug zum 
Wohnsitz der geschützten Person zurück.

(4)	 Der Grund für die außerplanmäßige Heimreise ist nachzuweisen.

§ 31	 Hilfe in besonderen Notfällen
(1)	 Eine geschützte Person gerät weltweit auf einer Reise in einen besonderen 

Notfall und benötigt Hilfe, um erhebliche Nachteile, insbesondere für  
Gesundheit und Vermögen, zu vermeiden.

(2)	 Wir veranlassen die erforderlichen Maßnahmen und übernehmen die  
Kosten pro Schadensfall bis zu insgesamt 500 €.

(3)	 Kommt es auf einer Reise in Deutschland zu einem Todesfall einer  
geschützten Person, sind wir auf Wunsch bei der Organisation der Überfüh-
rung an deren Wohnsitz behilflich und übernehmen an Stelle der Kosten 
nach Absatz 2 die Überführungskosten bis zu insgesamt 500 €.

(4)	 Nicht unter den Schutz fallen Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten 
sowie Notfälle aufgrund einer Nicht- oder Schlechterfüllung von mit  
einer Reise im Zusammenhang stehenden Transport- und Unterbringungs-
verträgen.

§ 32	 Arzneimittel- und Brillenversand (nicht in Deutschland)
(1)	 Eine geschützte Person übertritt die Grenze ins Ausland und benötigt zur 

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung ihrer Gesundheit ein verschrei-
bungspflichtiges Arzneimittel, dessen Beschaffung an Ort und Stelle nicht 
möglich ist. Der ADAC Arzt entscheidet nach Rücksprache mit dem behan-
delnden Arzt im Ausland oder dem Hausarzt über die Notwendigkeit eines 
Arzneimittelversandes.

(2)	 Wir besorgen und versenden als Serviceleistung das Arzneimittel. Die  
Kosten des Arzneimittels tragen wir nicht.
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(3)	 Ein Arzneimittelversand erfolgt nicht, wenn keine Genehmigung zur Ein- 
bzw. Ausfuhr erlangt werden kann, der ADAC Arzt ein im Ausland erhältli-
ches Ersatzpräparat nennen kann oder das Arzneimittel als Suchtmittel gilt.

(4)	 Die Abholung des Arzneimittels und die Auslösung beim Zoll müssen von 
der geschützten Person veranlasst werden. Die notwendigen Kosten für die 
Abholung des Arzneimittels werden von uns erstattet. Wird das Arzneimittel 
am Bestimmungsort schuldhaft nicht abgeholt, ist uns der daraus entste-
hende Schaden zu ersetzen. 

(5)	 Eine geschützte Person übertritt die Grenze ins Ausland und die ärztlich 
verschriebene Brille oder Kontaktlinsen sind beschädigt, verloren oder ent-
wendet worden. Es besteht keine andere Möglichkeit, vor Ort einen Ersatz 
zu beschaffen. Wir senden als Serviceleistung eine Ersatzbrille vom Wohn-
sitz zu. Voraussetzung ist, dass uns die Ersatzbrille ausgehändigt wird. Die 
Bestimmungen für den Arzneimittelversand nach Absatz 3 und 4 gelten 
entsprechend.

(6)	 In Europa wird diese Leistung auch für die berechtigten Insassen auf einer 
Reise mit einem geschützten Fahrzeug erbracht.

§ 33	 Hilfe bei Verlust von Reisedokumenten (nicht in Deutschland)
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich weltweit auf einer Reise außerhalb 

Deutschlands und verliert wichtige Dokumente oder diese werden  
entwendet.

(2)	 Wir helfen bei der Ersatzbeschaffung von Pass, Personalausweis, Führer-
schein und der Sperrung von Kreditkarten. 

(3)	 Wir erstatten die durch die Ersatzbeschaffung zusätzlich verursachten  
Telefon-, Fahrt- und Übernachtungskosten sowie die amtlichen Gebühren 
der Ausstellungsbehörde im Ausland pro Schadensfall bis zu insgesamt  
260 €.

(4)	 Der Verlust der Dokumente ist durch ein polizeiliches Protokoll sowie durch 
die Bestätigung der Ausstellungsbehörde im Ausland nachzuweisen.

§ 34	 Hilfe bei Sprachproblemen/Dolmetscher-Service (nicht in Deutschland)
(1)	 Eine geschützte Person übertritt die Grenze ins Ausland und es treten eine 

Erkrankung, ein Unfall, ein Todesfall oder Schwierigkeiten mit Behörden auf. 
Es wird für Gespräche mit den örtlichen Ärzten oder Behörden eine Über-
setzungshilfe benötigt.

(2)	 Wir helfen mit unseren Notrufstationen und mehrsprachigen Ambulanzärz-
ten bei den Gesprächen. Soweit erforderlich helfen wir bei der Vermittlung 
eines amtlich anerkannten Dolmetschers.

(3)	 Wir erstatten die Kosten des amtlich anerkannten Dolmetschers pro Scha-
densfall bis zu insgesamt 200 €.

§ 35	 Übernachtungskosten und Fahrtkosten bei Unwetter
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich in Europa auf einer Reise und kann 

aufgrund von unvorhersehbarem Unwetter die Weiter- oder Heimreise mit 
dem ursprünglich gewählten Verkehrsmittel nicht am gleichen Tag und 
nicht mit zumutbarer Verspätung fortsetzen.

(2)	 Wir vermitteln nach Möglichkeit ein Hotel für die geschützte Person und 
erstatten die zusätzlich anfallenden nachgewiesenen Fahrt- und Übernach-
tungskosten für die Weiter- oder Heimreise der geschützten Person pro 
Schadensfall bis zu insgesamt 200 €.

(3)	 Bei öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Bestätigung des Beförderungsun-
ternehmens über die Verspätung vorzulegen. 

§ 36	 Rückholung bei Krise und Naturkatastrophe (nicht in Deutschland)
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich weltweit außerhalb Deutschlands auf 

einer Reise. Die planmäßige Weiter- oder Heimreise oder der weitere  
Aufenthalt am Schadenort ist aufgrund einer unvorhergesehenen Krise oder 
Naturkatastrophe nicht möglich oder unzumutbar. Die geschützte Person  
ist von der Krise oder Naturkatastrophe betroffen und benötigt Hilfe, um 
erhebliche Nachteile, insbesondere für Gesundheit und Vermögen, zu  
vermeiden.

(2)	 Wir helfen nach Möglichkeit bei der Weiter- oder Heimreise (Rückholung). 
Wir erstatten die zusätzlich entstandenen nachgewiesenen Fahrt- und 
Übernachtungskosten für eine Weiter- oder Heimreise. Ist ein Transport des 
transportbereiten Gepäcks zusammen mit der Rückholung nicht möglich, 
transportieren wir es als Serviceleistung zum Wohnsitz der geschützten  
Person.

(3)	 In Europa wird diese Leistung auch für die berechtigten Insassen auf einer 
Reise mit dem geschützten Fahrzeug zum Wohnsitz innerhalb des Geltungs-
bereiches Europa erbracht.

(4)	 Der Höchstbetrag für diese Leistung beträgt 5.000 € pro Schadensfall für 
alle geschützten Personen zusammen.

(5)	 Eine geschützte Person ist während einer Reise in Europa aufgrund einer 
unvorhergesehenen Krise oder Naturkatastrophe nicht mehr in der Lage, 
das geschützte Fahrzeug nach Hause zu fahren und muss es am Schadenort 
zurücklassen. Wir bringen als Serviceleistung das geschützte Fahrzeug zum 
Wohnsitz der geschützten Person zurück. Das Fahrzeug muss verkehrs- und 
betriebssicher und frei verfügbar sein. 

(6)	 Der Ausschluss für Erdbeben nach § 6 gilt insoweit nicht.  

Weitere Auslands-Krankenschutz-Leistungen der ADAC Premium-Mitglied-
schaft (nicht in Deutschland)

§ 37	 Versicherungsfall der weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen
(1)	 Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung der  

geschützten Person wegen im Ausland eintretender Erkrankungen oder Ver-
letzungen. 

(2)	 Als Versicherungsfall gelten auch die ärztliche Behandlung im Ausland von
	 a) Komplikationen während der Schwangerschaft,
	 b) medizinisch bedingten Unterbrechungen der Schwangerschaft,
	 c) Fehlgeburten,

	 d) Frühgeburten bis einschließlich der 36. Schwangerschaftswoche.
	 Als Versicherungsfall gilt auch der Tod der geschützten Person im Ausland.

§ 38	 Beginn und Ende des Versicherungsfalls
(1)	 Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung. 
(2)	 Der Versicherungsfall endet, wenn die geschützte Person nach medizini-

schem Befund nicht mehr behandlungsbedürftig ist. 

§ 39	 Dauer des Versicherungsschutzes
(1)	 Der Versicherungsschutz wird ab Grenzübertritt in das Ausland gewährt.
(2)	 Der Versicherungsschutz besteht für die ersten 63 Tage eines jeden Aus-

landsaufenthaltes während der Laufzeit der ADAC Premium-Mitgliedschaft, 
sofern die ADAC Premium-Mitgliedschaft vor Grenzübertritt abgeschlossen 
wurde. Wurde die ADAC Premium-Mitgliedschaft während des Auslandsauf-
enthaltes abgeschlossen, besteht für diesen Auslandsaufenthalt kein  
Versicherungsschutz. 

(3)	 Der Versicherungsschutz endet
	 a) �mit Grenzübertritt nach Deutschland. Dies gilt auch, wenn die gesund-

heitliche Beeinträchtigung und die medizinische Behandlung in Deutsch-
land fortdauern.

	 b) �spätestens 63 Tage nach Beginn des jeweiligen Auslandsaufenthaltes. Ist 
die geplante Rückreise innerhalb dieser Frist aus medizinischen Gründen 
nicht möglich, verlängert sich der Versicherungsschutz bis zum Tage der 
Transportfähigkeit.

	 c) �mit Umstellung der ADAC Premium-Mitgliedschaft zurück in eine ADAC 
Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen. Die geplante Rückreise 
ist über diesen Zeitpunkt hinaus aus medizinischen Gründen nicht  
möglich. Der Versicherungsschutz verlängert sich in diesem Fall bis zum 
Tag der Transportfähigkeit.
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§ 40	 Geschützte Personen der weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen
(1)	 Geschützt sind das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft  

sowie zusätzlich alle weiteren uns genannten Personen des geschützten 
Personenkreises, soweit diese ADAC Mitglieder sind und nicht ausdrücklich 
widersprochen haben. Der geschützte Personenkreis kann den Partner des 
Haupt-Mitglieds sowie seine und dessen Kinder umfassen. Die volljährigen 
Kinder zählen ab der nächsten Beitragsfälligkeit, die auf ihren 23. Geburts-
tag folgt, nicht mehr zum geschützten Personenkreis der ADAC Premium-
Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds. Mitgeschützt sind immer die minder-
jährigen Kinder des Haupt-Mitglieds. Die minderjährigen Kinder des Part-
ners sind mitgeschützt, soweit dieser selbst eine geschützte Person ist oder 
die minderjährigen Kinder mit dem Haupt-Mitglied in häuslicher Gemein-
schaft leben. 

(2)	 Versicherungsschutz besteht auch für das von der geschützten Person wäh-
rend des versicherten Auslandsaufenthaltes geborene Kind. Der Versiche-
rungsschutz des Neugeborenen endet mit dem Versicherungsschutz der ge-
schützten Person. Dies gilt nicht, wenn die geplante Rückreise aus medizini-
schen Gründen nicht möglich ist. In diesem Fall verlängert sich der Versiche-
rungsschutz des Neugeborenen bis zum Tag seiner Transportfähigkeit oder 
der Transportfähigkeit der geschützten Person.  

§ 41	 Geltungsbereich der weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen
Der Versicherungsschutz besteht auf der ganzen Welt mit Ausnahme Deutschlands 
und des Landes, in dem ein Wohnsitz für die geschützte Person besteht. 

§ 42	 Leistungserbringung
Unsere Leistungen werden als Kostenerstattung oder als Serviceleistung erbracht. 
Serviceleistungen sind 
– die Kostenübernahmeerklärung gegenüber einem Krankenhaus,
– die Überführung Verstorbener und
– der Gepäcktransport. 
Im Rahmen der Leistung werden die erstattungsfähigen Kosten nach der jeweils 

vor Ort gültigen amtlichen Gebührenordnung oder – sofern keine Gebührenord-
nung existiert – nach den ortsüblichen Gebühren übernommen.

§ 43	 Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
(1)	 Wir leisten für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden sowie für Arz-

neimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind. Darüber 
hinaus leisten wir für Methoden und Arzneimittel, 

	 a) �die sich in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben. Bei-
spiele: Akupunktur zur Schmerztherapie, Chirotherapie, Eigenblutbe-
handlung und therapeutische Lokalanästhesie

	 oder 
	 b) �die angewendet werden, weil keine schulmedizinische Methode oder 

Arzneimittel zur Verfügung stehen. 
(2)	 Wir können jedoch unsere Leistung auf den Betrag herabsetzen, der bei der 

Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel 
angefallen wäre.

§ 44	 Leistungserbringer
(1)	 Die geschützte Person kann unter folgenden im Ausland zur Heilbehand-

lung zugelassenen Behandlern frei wählen:
	 a) Ärzte
	 b) Zahnärzte
	 c) Chirotherapeuten
	 d) Heilpraktiker
	 e) Osteopathen.
(2)	 Die geschützte Person kann unter den Krankenhäusern frei wählen. 
	 Das Krankenhaus muss
	 a) im Aufenthaltsland als Krankenhaus anerkannt sein,
	 b) unter ständiger ärztlicher Leitung stehen,
	 c) �über ausreichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten  

verfügen,
	 d) Krankengeschichten führen. 

§ 45	 Heilbehandlung
(1)	 Wir erstatten die Kosten von medizinisch notwendigen Heilbehandlungen 

im Ausland. Dazu zählen:
	 a) die Erstversorgung durch den Notarzt;
	 b) die medizinisch notwendige ärztliche Untersuchung und Behandlung;
	 c) Röntgendiagnostik;
	 d) �ärztliche Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen und von  

medizinisch bedingten Schwangerschaftsunterbrechungen;
	 e) ärztliche Behandlung von Fehlgeburten;
	 f) �ärztliche Behandlung von Frühgeburten bis einschließlich der
	     36. Schwangerschaftswoche.
(2)	 Bei einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung im Ausland 

erstatten wir darüber hinaus die Kosten 
	 a) für Krankenpflege, Unterkunft und Verpflegung im Krankenhaus;
	 b) �der Unterkunft einer Begleitperson im selben Krankenhauszimmer  

(Rooming-In).
	 Für erstattungsfähige Kosten geben wir eine Kostenübernahmeerklärung 

gegenüber dem Krankenhaus im Ausland ab. Die Abgabe der Kostenüber-
nahmeerklärung bedeutet nicht, dass wir unsere Leistungspflicht anerken-
nen. Ist erkennbar, dass es sich um nicht versicherte Kosten handelt, kön-
nen wir von Ihnen eine Sicherheit in Höhe der Kostenübernahmeerklärung 
verlangen. Besteht kein Anspruch auf Übernahme der Behandlungskosten, 
ist der von uns an das Krankenhaus ausbezahlte Betrag nach unserer Rech-
nungsstellung zurückzuzahlen.

	 Es ist das nächst erreichbare und aus medizinischer Sicht geeignete Kran-
kenhaus in Anspruch zu nehmen. 

(3)	 Wir leisten nicht für
	 a) Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen;
	 b) kosmetische Behandlung und Schönheitsoperationen;
	 c) �Geburten nach der 36. Schwangerschaftswoche, es sei denn, es handelt 

sich um eine Fehlgeburt nach § 45 (1) e;

	 d) �Untersuchung und Behandlung durch Ehegatten, Eltern oder Kinder; 
nachgewiesene Sachkosten werden erstattet.

§ 46	 Zahnbehandlungenn
(1)	 Wir erstatten die Kosten für
	 a) �schmerzstillende zahnärztliche Behandlung einschließlich einfacher Fül-

lungen;
	 b) Reparaturen von Zahnersatz und von kieferorthopädischen Geräten;
	 c) Röntgendiagnostik;
	 d) �die Anfertigung provisorischen Zahnersatzes in einfacher Ausführung so-

wie die damit verbundenen Behandlungen. 
(2)	 Im Rahmen von zahnärztlichen Behandlungen leisten wir nicht für 
	 a) kieferorthopädische Maßnahmen;
	 b) �Neuanfertigung von Zahnersatz wie z. B. Zahnkronen, Implantate, 	

Brücken und Prothesen 	
sowie die damit verbundenen Behandlungen. 

(3)	 Wir leisten nicht für Untersuchung und Behandlung durch Ehegatten, Eltern 
oder Kinder; nachgewiesene Sachkosten werden erstattet.

§ 47	 Arznei- und Verbandmittel
(1)	 Wir erstatten die Kosten von Arzneimitteln, Verbandstoffen und ruhigstel-

lenden Verbänden, wenn sie von einem zugelassenen Behandler verordnet 
sind.

(2)	 Wir leisten nicht für Mittel, die vorbeugend oder gewohnheitsmäßig  
genommen werden.

(3)	 Als Arzneimittel gelten nicht
	 a) Nährmittel und Stärkungspräparate;
	 b) kosmetische Präparate.
Wir leisten auch dann nicht, wenn diese Mittel von einem zugelassenen Behand-
ler verordnet sind und heilwirksame Stoffe enthalten.
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§ 48	 Heilmittel
Wir erstatten die Kosten für medizinisch notwendige und von einem zugelassenen 
Behandler verordnete 
– Physiotherapie, 
– Strahlenbehandlung, 
– Lichtbehandlung, 
– Massage, 
– medizinische Packung, 
– Inhalationstherapie,
– physikalische Behandlung.

§ 49	 Hilfsmittel
(1)	 Wir erstatten die Kosten für medizinisch notwendige und von zugelassenen 

Behandlern verordnete Hilfsmittel, die erstmals notwendig werden, wie z. B. 
Geh-, Steh- und Laufhilfen.

(2)	 Wir erstatten keine Kosten für Sehhilfen und Hörgeräte.

§ 50	 Krankentransporte
(1)	 Wir erstatten die Kosten für den Transport der geschützten Person zur Erst-

versorgung zum nächsterreichbaren geeigneten Arzt oder Krankenhaus im 
medizinischen Notfall (Primärtransport).

(2)	 Wir erstatten die Kosten für einen medizinisch notwendigen Verlegungs-
transport der geschützten Person vom erstversorgenden Krankenhaus in 
ein anderes Krankenhaus (Verlegungstransport).

§ 51	 Bergung 
Eine geschützte Person erkrankt oder verletzt sich. Sie muss deshalb von einem 
Rettungsdienst gesucht, gerettet oder geborgen werden. Wir erstatten die Kosten 
dieser Aktion bis zu maximal 15.000 € pro geschützte Person. Dies gilt auch im 
Todesfall.

§ 52	 Überführung oder Bestattung
(1)	 Es ist eine geschützte Person verstorben. Wir überführen die verstorbene 

Person an den Wohnsitz in Deutschland und übernehmen die hierfür not-
wendigen Kosten. Wir transportieren das transportbereite Gepäck an den 
Wohnsitz der verstorbenen Person in Deutschland. 

(2)	 Statt der Überführung übernehmen wir die erforderlichen Kosten einer Be-
erdigung oder einer Feuerbestattung am Sterbeort bis maximal 10.000 € 
pro geschützte Person.

§ 53	 Services
(1)	 Informationsservice:
	 a) �Vor dem Auslandsaufenthalt informieren wir auf Wunsch über vorge-

schriebene oder empfohlene Schutzimpfungen für das Reiseland. Diese 
Informationen beruhen auf den Veröffentlichungen deutscher Gesund-
heitsbehörden sowie den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation. 

	 b) �Wir benennen - soweit möglich - einen deutsch oder englisch sprechen-
den Arzt vor Ort oder den Namen eines Krankenhauses in der Nähe. 

	 c) �Im Versicherungsfall erreichen Sie uns rund um die Uhr unter der ADAC 
Notfallnummer.

(2)	 Information der Angehörigen
	 Es ist ein medizinischer Notfall oder ein Todesfall im Ausland eingetreten. 

Auf Wunsch verständigen wir die nächsten Angehörigen der geschützten 
Person. 

§ 54	 Telefonkosten 
Die geschützte Person fordert im Versicherungsfall Serviceleistungen aus dem 
Ausland an. Wir erstatten die dafür nachgewiesenen Kosten.

§ 55	 Allgemeine Leistungsausschlüsse der weiteren Auslands-Krankenschutz-
Leistungen

Kein Versicherungsschutz besteht
a)	 für Aufwendungen, die in Deutschland entstanden sind, selbst wenn es sich 

um Folgen einer Erkrankung oder Verletzung handelt, die während eines 
Auslandsaufenthaltes eingetreten sind;

b)	 wenn die Heilbehandlung im Ausland der alleinige Grund oder einer der 
Gründe für den Auslandsaufenthalt war;

c)	 bei Heilbehandlungen, von denen bei Antritt des Auslandsaufenthaltes  
aufgrund einer bereits ärztlich diagnostizierten Erkrankung feststand, dass 
sie bei planmäßiger Durchführung des Auslandsaufenthaltes stattfinden 
müssen. Dieser Leistungsausschluss gilt nicht, wenn die geschützte Person 
den Auslandsaufenthalt wegen des Todes

	 – �des Ehegatten oder des Lebenspartners in eingetragener Lebenspartner-
schaft

	 – �des in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden nichtehelichen  
Lebenspartners oder

	 – eines Verwandten ersten Grades
	 unternommen hat.
	 Wird eine chronische Erkrankung bereits vor dem versicherten Auslandsauf-

enthalt behandelt, gilt: Wir erstatten die Mehraufwendungen für medizi-
nisch notwendige Heilbehandlungen im Ausland, die aufgrund einer Ver-
schlechterung dieser chronischen Erkrankung erforderlich werden;

d)	 für Krankheiten und deren Folgen, für Todesfälle und für Folgen von Unfäl-
len, die durch vorhersehbare Kriegsereignisse oder Unruhen oder durch die 
aktive Teilnahme an Kriegsereignissen oder Unruhen verursacht und nicht 
ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind. Als vorher-
sehbar gelten Kriegsereignisse oder innere Unruhen insbesondere dann, 
wenn das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland – vor Beginn 
des Auslandsaufenthaltes – für das jeweilige Land eine Reisewarnung aus-
spricht. Terroristische Anschläge gehören nicht zu den Kriegsereignissen im 
Sinne von Satz 1;

e)	 wenn die geschützte Person Berufssportler ist, für Verletzungen, die durch 
die aktive Teilnahme an Sportwettkämpfen und dem dazugehörigen  
Training verursacht wurden;

f)	 für Hypnose, psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung, 
einschließlich der hierfür verwendeten Arzneimittel;

g)	 für auf Vorsatz beruhende Erkrankungen und Verletzungen einschließlich 
deren Folgen;

h)	 auf Sucht beruhende Erkrankungen und Verletzungen einschließlich deren 
Folgen sowie Entziehungsmaßnahmen und Entziehungskuren;

i)	 für alle während einer Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung anfallenden 
Behandlungs- oder Unterbringungskosten;

j)	 wenn die geschützte Person über Umstände zu täuschen versuchen, die Ein-
fluss auf den Grund oder die Höhe der Leistung haben.

§ 56	 Welche Obliegenheiten sind im Schadensfall zu erfüllen?
(1)	 Sie oder eine autorisierte Person haben die Pflicht
	 a) �uns über die ADAC Notfallnummer, rund um die Uhr dienstbereit, in 

folgenden Fällen unverzüglich zu verständigen, damit wir Ihnen hel-
fen und die notwendigen Maßnahmen einleiten können: stationäre 
Behandlung, Krankenrücktransport, Überführung im Todesfall. 	
Zudem sind Sie verpflichtet, sich vor umfangreichen diagnostischen 
und therapeutischen Maßnahmen (z. B. Schnittbildgebungen wie MRT 
und CT, Biopsien, Koronarangiographien, Operationen) mit uns in Ver-
bindung zu setzen;

	 b) �uns vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Scha-
dens zu unterrichten. Auf Verlangen sind Auskünfte in Textform zu ertei-
len und mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. Beginn und Ende des 
Auslandsaufenthaltes sind uns auf Verlangen zu belegen.

(2)	 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise Aus-
künfte von 

	 – �Ärzten, die die geschützte Person vor oder nach dem Schadensfall  
behandelt oder untersucht haben,
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	 – �anderen Versicherern, Pflegepersonen sowie Bediensteten von Kranken-
häusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Versicherungsträgern 
und Behörden. 

	 Sie oder die geschützte Person müssen es uns ermöglichen, die erforderli-
chen Auskünfte zu erhalten. Dazu kann die geschützte Person die Ärzte und 
die genannten Stellen ermächtigen, uns die Auskünfte direkt zu erteilen. 
Ansonsten kann die versicherte Person die Auskünfte selbst einholen oder 
uns zur Verfügung stellen. 

	 Im Schadensfall muss sich die geschützte Person auf unser Verlangen durch 
einen von uns beauftragten Arzt untersuchen lassen. 

(3)	 Sie oder die geschützten Personen sind verpflichtet, den Schaden möglichst 
gering zu halten und alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen Kostener-
höhung führen könnte. 

§ 57	 Welche rechtlichen Folgen ergeben sich aus der Verletzung einer 	
Obliegenheit?

Verletzen Sie vorsätzlich eine der vorgenannten Pflichten, haben Sie keinen Versi-
cherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden  
Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. Weisen Sie nach, dass Sie 
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. Wir sind zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass 
die Pflichtverletzung weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzt haben.

Kredit- und Bargeldleistungen der ADAC Premium-Mitgliedschaft

§ 58	 Umfang und Gegenstand der Kreditleistungen (nicht in Deutschland)
(1)	 Eine geschützte Person befindet sich auf einer Reise in Europa außerhalb 

Deutschlands und gerät in eine finanzielle Notsituation, die sie selbst (z. B. 
mit Hilfe ec/girocard, Kreditkarte, Banküberweisung) nicht lösen kann.

(2)	 Wir gewähren den ADAC Kredit zur Deckung der aufgeführten Verwen-
dungszwecke im angegebenen Umfang:

	 a)	 ADAC Notfallkredit: Kredit für Reparatur-, Abschlepp-, Pannenhilfe
kosten, Arztkosten, Krankenhauskosten, Rechtsanwaltshonorare, Sach-
verständigen-Gutachten und gebührenpflichtige Verwarnungen bis zu 
1.228 €.

	 b)	 ADAC Mietwagenkredit: Kredit für Mietwagenkosten bis zu 1.100 €, 
wenn das geschützte Fahrzeug wegen Panne, Unfall oder Entwendung 
ausgefallen ist.

	 c)	 ADAC Übernachtungskredit: Kredit für Übernachtungskosten bis zu 360 
€, wenn das geschützte Fahrzeug wegen Panne, Unfall oder Entwendung 
ausgefallen ist oder der geschützten Person wegen Erkrankung zusätzli-
che Übernachtungskosten entstanden sind.

	 d)	 ADAC Kredit für Fahr- und Flugausweise: Kredit für Bahn-, Schiff- oder 
Flugausweise (Flug: Economyklasse) für die geschützte Person und ma-
ximal 8 Mitreisende, wenn aufgrund von Panne, Unfall, Entwendung,  
einer Erkrankung oder eines anderen Notfalls die Weiter- oder Rückreise 
mit dem ursprünglichen Verkehrsmittel nicht mehr möglich ist.

	 e)	 ADAC Rechtsanwalts- und Krankenkredit: Kredit zur Zahlung von 
Rechtsanwalts-, Arzt- und Krankenhauskosten bis zu 1.300 € bei einem 
Unfall oder einer akuten Erkrankung, auch zusätzlich zum ADAC Notfall-
kredit.

(3)	 Die ADAC Kredite werden der geschützten Person in Form von Zahlungsga-
rantien an die ausländischen Rechnungssteller gewährt. Es gilt der jeweilige 
Betrag in Euro oder der aktuelle Gegenwert in Fremdwährung. Wir können 
von der geschützten Person ein schriftliches Schuldanerkenntnis in der  

Höhe der gewährten Beträge verlangen. Ein Anspruch auf Kreditgewährung 
besteht nur, soweit ein bereits gewährter Kredit vollständig und fristgemäß 
an uns zurückbezahlt wurde.

(4)	 Wir fordern einen in ausländischer Währung in Anspruch genommenen Kre-
ditbetrag umgerechnet in Euro zurück. Maßgeblich ist der am Tag unserer 
Rechnungsstellung gültige Tageskurs. Die geschützte Person ist verpflichtet, 
den gewährten Kredit innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung 
zurückzuzahlen.

(5)	 Wird der Kredit nicht fristgemäß zurückerstattet, sind wir berechtigt, Zinsen 
bis zu 2 % über dem von der Bundesbank festgelegten Basiszinssatz zu  
erheben. Zudem kann die ADAC Premium-Mitgliedschaft fristlos in eine 
ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen umgestellt werden. 
Eine Aufrechnung von Kreditrückzahlungen mit unseren Versicherungs
leistungen ist nur zulässig, wenn diese von uns dem Grunde und der Höhe 
nach anerkannt wurden.  

§ 59	 Umfang und Gegenstand des Bargeldservices und der Notfallhilfe (nicht 
in Deutschland)

(1)	 Eine geschützte Person befindet sich weltweit auf einer Reise außerhalb 
Deutschlands und gerät in eine finanzielle Notsituation, die sie selbst (z. B. 
mit Hilfe ec/girocard, Kreditkarte, Banküberweisung) nicht lösen kann. Die 
ADAC Kredite reichen nicht aus oder die geschützte Person benötigt Geld 
für andere als die genannten Zwecke der ADAC Kredite.

(2)	 Wir nehmen Verbindung mit der Hausbank der geschützten Person, einem 
anderen Institut oder einer von ihr genannten Person auf, um eine schnelle 
Auszahlung von Bargeld am Reiseort zu ermöglichen. In diesem Fall werden 
die Gebühren der Überweisung oder Auszahlung bis zu 103 € von uns über-
nommen (Bargeldservice). 

(3)	 Ist die Herstellung einer Bankverbindung nicht ausreichend, können wir 
weiteren Kredit gewähren oder Hilfe in Form von Barauszahlungen ermögli-
chen (Notfallhilfe). Voraussetzung ist, dass der finanzielle Bedarf begründet 

und nachgewiesen wird, uns ein Bürge benannt oder eine Hinterlegung  
des benötigten Betrages in der Bundesrepublik Deutschland veranlasst 
wird. Der Kredit wird in Form von Zahlungsgarantien an die ausländischen 
Rechnungssteller gewährt. Ein Anspruch auf Kreditgewährung besteht nur,  
soweit ein bereits gewährter Kredit vollständig und fristgemäß an uns zu-
rückbezahlt wurde.

(4)	 Wir fordern einen in ausländischer Währung in Anspruch genommenen Kre-
ditbetrag umgerechnet in Euro zurück. Maßgeblich ist der am Tag unserer 
Rechnungsstellung gültige Tageskurs. Die geschützte Person ist verpflichtet, 
den gewährten Kredit innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung 
zurückzuzahlen. 

(5)	 Wird der Kredit nicht fristgemäß zurückerstattet, sind wir berechtigt,  
Zinsen bis zu 2 % über dem von der Bundesbank festgelegten Basiszinssatz 
zu erheben. Zudem kann die ADAC Premium-Mitgliedschaft fristlos in eine 
ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen umgestellt werden. 
Eine Aufrechnung von Kreditrückzahlungen mit unseren Versicherungsleis-
tungen ist nur zulässig, wenn diese von uns dem Grunde und der Höhe nach 
anerkannt wurden.  

§ 60	 Haftung bei Kredit- und Bargeldleistungen
Wir haften nicht für das Verhalten und die Leistungen des Rechnungsstellers.  
Dieser wird allein im Auftrag der geschützten Person tätig. Ausgewählte und emp-
fohlene Unternehmen gibt es insoweit nicht. Wurde die Leistung nicht, zu spät, 
schlecht oder zu teuer erfüllt, ist der Anspruch direkt an den Rechnungssteller zu 
richten. Wegen möglicher Verjährung der Ansprüche muss die Reklamation sofort 
nach Feststellung des Mangels möglichst persönlich oder per Einschreiben, erfol-
gen. Falls erforderlich, kann die geschützte Person die Juristische Zentrale des 
ADAC e.V. oder eine ADAC Notrufstation um Beratung und Unterstützung bitten.
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Unfall-Leistungen der ADAC Premium-Mitgliedschaft 

§ 61	 Unfall-Sofortleistung
(1)	 Eine geschützte Person hat weltweit auf Grund eines Unfalls eine der nach

folgend aufgeführten schweren Verletzungen erlitten:
	 a)	 Querschnittslähmung: alle unfallbedingten Schädigungen des Rücken-

marks
	 b)	 Amputation: mindestens eines ganzen Fußes oder einer ganzen Hand
	 c)	 Schwere Schädelhirnverletzung Grad III
	 d)	 Schwere Mehrfachverletzung: 
		  –	�schweres Thoraxtrauma mit akutem Lungenversagen (ARDS),
		  –	�Gewebe zerstörende  Schäden an zwei inneren Organen der Schädel-, 

Brust- oder Bauchhöhle oder
		  –	�Kombination aus mindestens zwei der folgenden Verletzungen: Frak-

tur des Beckens, Wirbelkörperfrakturen (außer Kreuzbein), Gewebe 
zerstörender Schaden eines inneren Organs

	 e)	 Verbrennungen 2. oder 3. Grades von mehr als 30 % der Körperober- 
fläche

	 f)	 Erblindung oder hochgradige Sehbehinderung beider Augen
(2)	 Wir zahlen eine Sofortleistung in Höhe von 10.000 €. Die Leistung erfolgt 

unverzüglich nach zweifelsfreier Feststellung der Schwere der Verletzung 
durch einen von uns beauftragten Arzt.

	 Der Anspruch auf Sofortleistung muss spätestens vor Ablauf einer Frist von 
3 Monaten nach dem Unfall geltend gemacht werden.

§ 62	 Todesfallleistung
(1)	 Eine geschützte Person hat weltweit einen Unfall erlitten und diese Unfall-

verletzung führt innerhalb von 12 Monaten zum Tode. Wir zahlen eine  
Todesfallleistung in Höhe von 10.000 €.

(2)	 Bezugsberechtigt für die Todesfallleistung sind die Erben der geschützten 
Person, sofern nicht anders vereinbart. Sind die Erben bezugsberechtigt, ist 
zur Auszahlung die Vorlage des Erbscheins notwendig.

(3)	 Haben Erkrankungen oder Gebrechen bei dem durch den Unfall verursach-
ten Tod mitgewirkt, mindert sich die Leistung entsprechend dem Anteil der 
Erkrankung oder des Gebrechens. Beträgt dieser Anteil weniger als  
50 %, verzichten wir auf diese Kürzung.

Schlüsselnotdienst der ADAC Premium-Mitgliedschaft (nur in Deutschland)	

§ 63	 Schlüsselnotdienst
(1)	 Eine geschützte Person hat sich in Deutschland versehentlich aus der Woh-

nung und/oder aus dem Haus ausgesperrt, der Türschlüssel hierfür ist  
abhandengekommen, abgebrochen oder die Mechanik des Schlosses ist  
defekt. Dies gilt auch für Zimmer-, Kellertüren, Garagen- und Gartentore.

(2)	 Wir organisieren als Serviceleistung bis zu einem Betrag von 300 € durch 
einen ADAC Straßenwachtfahrer oder einen ADAC Vertragspartner das  
Öffnen der Tür (Türöffnung) sowie den Austausch des Türschlosses, wenn 
das Türschloss funktionsunfähig geworden ist. Ist uns die Organisation nicht 
möglich, obwohl die geschützte Person ausdrücklich die Hilfe durch den 
ADAC angefordert hat, besteht in gleichem Umfang ein Kostenerstattungs-
anspruch für eine Fachfirma (Schlüsseldienst) bis zu insgesamt 300 €  
(einschließlich aller Kosten wie An- und Abfahrt sowie der Kleinteile und 
Verbrauchsmaterialien). 

(3)	 Die Kosten für Ersatzteile (z. B. Profilzylinder, Einsteckschlösser, Schutzbe-
schläge für Türen) werden nicht erstattet. 

(4)	 Die Türöffnung sowie der Austausch des Türschlosses müssen erforderlich 
sein. 

(5)	 Wir leisten für maximal zwei Schadensfälle je geschützte Person und Jahr.

§ 64	 Allgemeine Leistungsausschlüsse des Schlüsselnotdienstes
Kein Versicherungsschutz besteht 
a)	 für das Öffnen von Kraftfahrzeugtüren, Hotelzimmertüren, Tresortüren, 

Schranktüren, Briefkasten- sowie Fahrradschlössern;

b)	 für Türöffnungen von Räumlichkeiten, die beruflichen oder dienstlichen 
Zwecken dienen;

c)	 für Türöffnungen im Rahmen von polizeilichen Notfällen oder gerichtlichen 
Beschlüssen;

d)	 für das Nachmachen von Schlüsseln;
e)	 für Schäden, die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen, Verfügung von  

hoher Hand, Erdbeben oder Kernenergie verursacht wurden;
f)	 für Schäden, wenn die geschützte Person den Schadensfall vorsätzlich her-

beigeführt hat.

§ 65	 Welche Pflichten (Obliegenheiten) sind im Schadensfall Schlüsselnot-
dienst zu beachten?

(1)	 Die geschützte Person hat
	 a)	 uns über den ADAC Notruf unverzüglich bei allen Schäden zu verständi-

gen.
	 b)	 uns vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des 

Schadens zu unterrichten. Auf Verlangen sind Auskünfte in Textform zu 
erteilen und mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. Die zur Erstat-
tung beantragten Kosten sind mit den Originalrechnungen nachzuwei-
sen. Die Originalrechnungen werden unser Eigentum.

	 c)	 uns einen Nachweis über die Berechtigung zur Öffnung der Tür auf  
Verlangen vorzulegen. Der Nachweis kann gegenüber dem ADAC oder 
seinem Beauftragten durch bzw. in Verbindung mit einem amtlichen 
Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) erfolgen. Ist eine 
eindeutige Legitimation nicht möglich, sind wir berechtigt, die Öffnung 
der Tür zu verweigern oder die Polizei hinzuzuziehen.

	 d)	 jeden Schaden so gering wie möglich zu halten und dabei unsere Wei-
sungen zu befolgen. Aufwendungen, die durch die Abwendung oder 
Minderung des Schadens entstehen, werden von uns ersetzt, soweit die 
geschützte Person sie den Umständen nach für geboten halten durfte. 
Sind wir berechtigt unsere Leistung zu kürzen, können wir auch den  
Aufwendungsersatz entsprechend kürzen.

(2)	� Verletzt die geschützte Person vorsätzlich eine der geregelten Pflichten, 
sind wir von unserer Leistungsverpflichtung frei. Verletzt die geschützte 
Person ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung  
in einem der Schwere ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu  
kürzen. Weist die geschützte Person nach, dass sie ihre Pflichten nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt unsere Leistungsverpflichtung bestehen. Wir 
sind zur Leistung verpflichtet, soweit die geschützte Person nachweist, dass 
die Pflichtverletzung weder für den Eintritt oder die Feststellung des Scha-
densfalles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn die geschützte Person die Pflicht 
arglistig verletzt hat.

Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen der ADAC Premium-Mitgliedschaft	
(nicht in Deutschland)

§ 66	 Welcher Schutz wird den geschützten Personen gewährt?
(1)	 Wir stellen die geschützte Person von Ansprüchen frei, die von einem  

Dritten gegen sie auf Grund ihrer Verantwortlichkeit für eine Tatsache  
geltend gemacht werden oder wehren unberechtigte Ansprüche ab. Wir  
gewähren der geschützten Person während der Dauer eines Auslandsauf-
enthaltes (bis zu maximal 63 Tagen) Schutz für den Fall, dass sie wegen  
eines Schadenereignisses, das den Tod, die Verletzung oder Gesundheits-
schädigung von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder 
Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, für diese Folgen auf 
Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von 
einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

(2)	 Der Schutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht als Privatperson aus 
den Gefahren des täglichen Lebens (versichertes Risiko) – mit Ausnahme 
der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), 
einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer un-
gewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung. Der Schutz erstreckt sich 
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daher insbesondere auf Gefahren
	 –	als Radfahrer,
	 –	bei der Ausübung von Sport (z. B. Skifahren, Snowboarden, Inline-Skaten, 

ausgenommen die Jagd),
	 –	als Reiter bei Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken (die Haft-

pflicht der Tierhalter oder -eigentümer ist nicht geschützt),
	 –	als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren und gezähmten Kleintieren 

(nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zug
tieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden).

(3)	 Bei Schäden, die durch ein deliktsunfähiges Kind als geschützte Person ver-
ursacht werden, berufen wir uns nicht auf dessen Deliktsunfähigkeit, soweit 
dies das Haupt-Mitglied wünscht und ein anderer Versicherer nicht leis-
tungspflichtig ist. Wir behalten uns Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen 
Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichti-
ge) vor, soweit es sich nicht um eine geschützte Person handelt. Die Höchs-
tersatzleistung für derartige Schäden ist auf 50.000 € je Schadensereignis 
und auf 100.000 € für alle Schadensereignisse eines Mitgliedschaftsjahres 
begrenzt.

§ 67	 Wann beginnt und wann endet der Schutz?
(1) 	 Der Schutz beginnt mit dem Grenzübertritt aus der Bundesrepublik 

Deutschland. Für Schadensfälle, die vor Beginn der ADAC Premium-Mit-
gliedschaft eingetreten sind, wird nicht geleistet.

(2) 	 Der Schutz endet mit der Beendigung des Aufenthaltes außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland, spätestens jedoch 63 Tage nach dessen Beginn. 
Als Beendigung gilt der Grenzübertritt in die Bundesrepublik Deutschland.

§ 68	 In welchen Ländern sind die geschützten Personen geschützt?
Der Schutz wird weltweit außerhalb Deutschlands gewährt. 

§ 69	 In welchem Umfang sind die geschützten Personen geschützt?
(1)	 Unsere Leistungspflicht umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Ab-

wehr unberechtigter Ansprüche und die Freistellung der geschützten Per-
son von berechtigten Schadenersatzansprüchen. Berechtigt sind Schadener-
satzansprüche dann, wenn die geschützte Person aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädi-
gung verpflichtet ist und wir hierdurch gebunden sind. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die von der geschützten Person ohne unsere Zustimmung abge-
geben oder geschlossen worden sind, binden uns nur, soweit der Anspruch 
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

	 Ist der Schadenersatzanspruch gegenüber der geschützten Person mit  
bindender Wirkung für uns festgestellt, haben wir die geschützte Person 
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

	 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen 
unter den Schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für die geschützte Person von uns gewünscht 
oder genehmigt, so tragen wir die gebührenordnungsmäßigen, gegebenen-
falls die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

	 Hat die geschützte Person für eine aus einem Schadensfall geschuldete 
Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihr die Abwendung der 
Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung nachgelassen, so sind wir an ihrer Stelle zur Sicherheits-
leistung oder Hinterlegung verpflichtet.

(2) 	 Die Deckungssumme beträgt je Schadenereignis 500.000 € pauschal für 
Personen- und Sachschäden.

(3) 	 Für den Umfang unserer Leistung bildet die zuvor angegebene Summe die 
Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Schutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. Meh-
rere zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache gelten als 
ein Schadenereignis.

	 Es ist vereinbart, dass die geschützte Person bei Sachschäden je Schaden
ereignis einen Selbstbehalt von 150 € trägt.

	 Es ist vereinbart, dass wir unsere Gesamtleistung für alle Schadenereignisse 
pro Mitgliedschaftsjahr auf das Doppelte der maximalen Deckungssumme 
(1 Mio. €) begrenzen.

(4) 	 Kommt es in einem geschützten Schadensfall zu einem Rechtsstreit über 
den Anspruch zwischen der geschützten Person und dem Geschädigten 
oder dessen Rechtsnachfolger, so führen wir den Rechtsstreit im Namen der 
geschützten Person auf unsere Kosten.

(5) 	 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht als Leistungen auf die  
Deckungssumme angerechnet (vgl. aber Absatz 6).

(6) 	 Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Deckungssumme, so haben wir 
die Prozesskosten nur im Verhältnis der Deckungssumme zur Gesamthöhe 
der Ansprüche zu tragen, und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere 
aus einem Schadenereignis entstehende Prozesse handelt. Wir sind in  
solchen Fällen berechtigt, durch Zahlung der Deckungssumme und unseres 
der Deckungssumme entsprechenden Anteils an den bis dahin erwachse-
nen Kosten uns von weiteren Leistungen zu befreien.

(7) 	 Hat die geschützte Person an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder den 
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus demselben Schadensfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die zu leisten-
de Rente nur im Verhältnis der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages 
zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet. Für die Berechnung des  
Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der  
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Schadensfalles.

	 Für die Berechnung des Betrages, mit dem sich die geschützte Person an 
laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der 
Rente die Deckungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen  
verbleibende Restdeckungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leis-
tungen mit ihrem vollen Betrag von der Deckungssumme abgesetzt.

§ 70	 Was ist nicht geschützt?
(1)	 Der Schutz bezieht sich nicht auf:
	 1.	 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund des Vertrages oder besonde-

rer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht der geschütz-
ten Person hinausgehen.

	 2.	 Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Be-
züge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbehinde-
rung, Fürsorgeansprüche sowie Ansprüche aus Tumultschadengesetzen.

	 3.	 Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- 
oder Kraftfahrzeug-Rennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorberei-
tungen hierzu (Training).

	 4.	 Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmähli-
che Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, 
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.), ferner durch Abwässer, 
Schwammbildung, Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf  
errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), durch Erdrutschun-
gen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten, durch Überschwemmun-
gen stehender oder fließender Gewässer sowie aus Flurschaden durch 
Weidevieh und aus Wildschaden.

	 5.	 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen,
		  a)	 die die geschützte Person gemietet, geleast, gepachtet, geliehen 

oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder die Gegenstand 
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

		  b)	 die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit der geschützten 
Person an oder mit diesen Sachen (z. B. Bearbeitung, Reparatur,  
Beförderung, Prüfung u. dgl.) entstanden sind.

		  c)	 die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit der geschützten 
Person entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich 
um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.
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		  Kein Schutz besteht für Ansprüche
		  –	auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 

Rücktritt, Minderung, aus Schadenersatz statt der Leistung; 
		  –	wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durch-

führen zu können; 
		  –	wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen 

des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
		  –	auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsge-

mäße Vertragserfüllung;
		  –	auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
		  –	wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.
		  Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt.
	 6.	 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-

barem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strah-
len (z. B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, Beta- und Gam-
mastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte 
Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.

	 7.	 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle 
sich daraus ergebenden weiteren Schäden.

	 8.	 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar 
auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inne-
ren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

(2)	 Ausgeschlossen von den Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen bleiben:
	 1.	 Ansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 

haben.
	 2.	 Haftpflichtansprüche
		  a)	 aus Schadensfällen der nach § 3 geschützten Personen unterein

ander;
		  b)	 aus Schadensfällen von Schwiegereltern und -kindern, Großeltern 

und Enkeln und Geschwistern gegenüber den nach § 3 geschützten 

Personen;
		  c)	 von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder beschränkt ge-

schäftsfähiger Personen;
		  d)	 von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechts-

fähiger Handelsgesellschaften;
		  e)	 von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder 

öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine;
		  f)	 von Liquidatoren.
	 3.	 Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass die ge-

schützte Person besonders Gefahr drohende Umstände, deren Beseiti-
gung der Versicherer billigerweise (zumutbar) verlangen konnte und 
verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein 
Umstand, welcher zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als 
besonders Gefahr drohend.

	 4.	 Haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der Übertragung 
einer Krankheit der geschützten Person entsteht, sowie Sachschaden, 
der durch Krankheit der der geschützten Person gehörenden, von ihr 
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden ist.

	 5.	 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den von der geschützten 
Person (oder in ihrem Auftrage oder für ihre Rechnung von Dritten) her-
gestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer in der 
Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen.

(3)	 Nicht geschützt ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schä-
den, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden. Geschützt 
ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den 
Gebrauch von

	 1.	 Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
		  –	die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und 
		  –	deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt und 
		  –	für die keine Versicherungspflicht besteht.

	 2.	 Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote oder Surf-
bretter und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – 
auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen.

	 3.	 ferngelenkten Modellfahrzeugen.

§ 71	 Welche Obliegenheiten sind im Schadensfall zu erfüllen?
(1)	 Jeder Schadensfall ist uns unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, 

schriftlich anzuzeigen. Wir sind vollständig und wahrheitsgemäß über sämt-
liche Umstände des Schadensfalls zu unterrichten. Auf Verlangen sind Aus-
künfte in Textform zu erteilen und mit geeigneten Unterlagen nachzuwei-
sen. Beginn und Ende der Auslandsreise sind uns auf Verlangen zu belegen. 
Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein 
Mahnbescheid erlassen, so hat die geschützte Person dem Versicherer un-
verzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn sie den Versicherungsfall selbst 
bereits angezeigt hat. Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber 
der geschützten Person geltend, so ist diese zur Anzeige innerhalb einer 
Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. Wird gegen die  
geschützte Person ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, die Prozess-
kostenhilfe beantragt oder wird ihr gerichtlich der Streit verkündet, so hat 
sie außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das gleiche gilt im Falle 
eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungs-
verfahrens.

(2) 	 Die geschützte Person ist verpflichtet, unter Beachtung unserer Weisungen 
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu  
sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadensfalles dient,  
sofern dabei nichts Unbilliges zugemutet wird. Wir sind bei der Abwehr des 
Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-
zen, uns sind ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu er-
statten, alle Tatumstände, welche auf den Schadensfall Bezug haben, mitzu-
teilen und alle nach unserer Ansicht für die Beurteilung des Schadensfalls  
erheblichen Schriftstücke einzusenden.

(3)	 Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so hat die geschützte 
Person die Prozessführung uns zu überlassen, dem von uns bestellten oder 
bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle von diesem oder uns für nötig  
erachteten Aufklärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügun-
gen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz ist, ohne unsere Weisung 
abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben oder es sind die erforderli-
chen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

(4)	 Wenn die geschützte Person infolge veränderter Verhältnisse das Recht  
erlangt, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu for-
dern, so ist sie verpflichtet, dieses Recht auf ihren Namen von uns ausüben 
zu lassen. Die Bestimmungen unter Absatz 2 und 3 finden entsprechende 
Anwendung.

(5)	 Wir gelten als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des An-
spruchs uns zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen der ge-
schützten Person abzugeben.

(6)	 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch An-
erkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand der geschützten 
Person scheitert, so haben wir für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 72	 Welche rechtlichen Folgen ergeben sich aus der Verletzung einer  
Obliegenheit?

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert die ge-
schützte Person ihren Schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der 
geschützten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die geschützte 
Person nach, dass sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Schutz bestehen. Der Schutz bleibt auch dann bestehen, wenn die geschützte  
Person nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Schadensfalles noch für die Feststellung oder den  
Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn die  
geschützte Person die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
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§ 73	 Wann ist der Leistungsanspruch verjährt und welche Fristen gelten in 
diesem Zusammenhang?

Die Ansprüche auf Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen verjähren in drei Jahren. 
Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden 
kann. Ist ein Anspruch der geschützten Person bei uns angemeldet worden, zählt 
der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang unserer Entscheidung in Text-
form bei der Fristberechnung nicht mit.

Reise-Vertrags-Rechtsschutz der ADAC Premium-Mitgliedschaft

§ 74	 Welche Aufgaben hat der Reise-Vertrags-Rechtsschutz?
Im Bereich von Verkehr, Fahrzeugen und Reisen tragen wir die Kosten für die 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherten. Erforderlicher Rat und 
notwendige Hilfe insbesondere durch die Benennung von erfahrenen Rechtsan-
wälten sind Nebenleistungen für uns als Versicherer.

§ 75	 Für wen und für welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz?
(1)	 Versichert sind das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft  

sowie zusätzlich alle weiteren uns genannten Personen des geschützten 
Personenkreises, soweit diese ADAC Mitglieder sind und nicht ausdrücklich 
widersprochen haben. Der geschützte Personenkreis kann den Partner des 
Haupt-Mitglieds sowie seine und dessen Kinder umfassen. Die volljährigen 
Kinder zählen ab der nächsten Beitragsfälligkeit, die auf ihren 23. Geburts-
tag folgt, nicht mehr zum geschützten Personenkreis der ADAC Premium-
Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds. Mitgeschützt sind immer die minder-
jährigen Kinder des Haupt-Mitglieds. Die minderjährigen Kinder des Part-
ners sind mitgeschützt, soweit dieser selbst eine geschützte Person ist oder 
die minderjährigen Kinder mit dem Haupt-Mitglied in häuslicher Gemein-
schaft leben.  

(2)	 Versicherungsschutz besteht für den Versicherten für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus Reisedienstleistungs-, Personentransport- und 

Beherbergungsverträgen, die der Versicherte als Kunde auf einer Reise oder 
zum Zwecke einer solchen geschlossen hat.

§ 76	 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht?
(1)	 Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
	 a)	 zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen; 
	 b)	 aus Streitigkeiten mit uns als Rechtsschutzversicherer oder das für uns 

tätige Rechtsschutz-Abwicklungsunternehmen; 
	 c)	 aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-

schutzfalles auf den Versicherten übertragen worden oder übergegan-
gen sind; 

	 d)	 aus vom Versicherten im eigenen Namen geltend gemachten Ansprü-
chen einer anderen Person oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten 
einer anderen Person. 

(2)	 Ferner besteht kein Rechtsschutz soweit der Versicherte den Rechtsschutz-
fall und die damit gewöhnlich verbundene Kostenbelastung vorsätzlich ver-
ursacht hat. Hängt der Rechtsschutzfall ursächlich damit zusammen, dass 
ein begründeter Verdacht besteht, der Versicherte habe vorsätzlich eine 
Straftat begangen, darf der Versicherer die Kostenübernahme bis zur Klä-
rung der Angelegenheit durch die zuständige Stelle vorläufig verweigern.

(3)	 Wir können den Versicherungsschutz ablehnen, wenn der voraussichtliche 
Kostenaufwand in einem krassen Missverhältnis zu dem angestrebten Er-
folg steht, und nicht besondere Belange des Versicherten entgegenstehen.

§ 77	 Welche örtlichen und zeitlichen Voraussetzungen gelten für den Rechts-
schutzanspruch?

(1)	 Rechtsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im geo-
grafischen Europa, den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmee-
res, sowie auf den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira, und soweit 
ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist 
oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren 
eingeleitet werden würde. Wir zahlen in jedem Rechtsschutzfall höchstens 

die Versicherungssumme von 300.000 €. Zahlungen für die Versicherten 
aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammenge
rechnet. 

(2)	 Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsberei-
ches nach Absatz 1 gilt:  

	 Wir tragen in Rechtsschutzfällen, die dort während der ersten drei Monate 
eines Aufenthalts eintreten, die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 
40.000 €.  

(3)	 Eine Reise liegt vor, wenn der Versicherte sich mehr als 50 km (Wegstrecke) 
von seinem Wohnsitz entfernt aufhält.

(4)	 Der Rechtsschutzfall tritt ein, wenn die Wahrnehmung der rechtlichen  
Interessen des Versicherten erforderlich wird. Die Interessenwahrnehmung 
gilt als erforderlich ab dem Zeitpunkt, in dem die Behauptung aufgestellt 
wird, dass der Versicherte oder ein Anderer gegen Rechtspflichten versto-
ßen habe.

	 Es besteht kein Anspruch auf Rechtsschutz, wenn  
	 a)	 der Rechtsschutzfall ausgelöst wird durch eine Willenserklärung oder 

Rechtshandlung, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vorgenom-
men worden ist.

	 b)	 die Behauptung, dass der Versicherte oder ein anderer gegen Rechts-
pflichten verstoßen habe, einen vor dem Beginn des Versicherungs
schutzes liegenden Zeitpunkt betrifft.

§ 78	 Welche Kosten übernehmen wir im Rechtsschutzfall?
(1)	 Wir tragen folgende Kosten im jeweils erforderlichen Umfang:
	 a)	 –	�die Kosten eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwalts bis zur 

Höhe der gesetzlichen Vergütung; wählt der Versicherte bei einem 
Rechtsschutzfall in Deutschland einen Rechtsanwalt, der außerhalb 
des Bezirks des zuständigen Gerichts niedergelassen ist, hat er die  
dadurch entstehenden Mehrkosten selbst zu tragen; 

		  –	�die anwaltliche Vergütung für eine Beratung oder ein Rechtsgutachten 

je Rechtsschutzfall bis zu einer Höhe von 250 €. Die gesetzlichen Be-
stimmungen über die Anrechnung der Vergütung bleiben unberührt;

	 b)	 weitere Kosten bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsan-
walts, der lediglich die Korrespondenz des Versicherten mit dem Pro-
zessbevollmächtigten führt (Verkehrsanwalt), wenn der Versicherte 
mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt wohnt und 
seine Interessen vor Gericht wahrgenommen werden; 

	 c)	 die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kos-
ten des Gerichtsvollziehers; 

	 d)	 zur außergerichtlichen Konfliktbeilegung
		  aa)	 die Kosten einer Mediation in Deutschland
			   –	� Mediation eröffnet dem Versicherten die Möglichkeit der freiwilli-

gen, außergerichtlichen Streitbeilegung. Mit Hilfe der Moderation 
einer neutralen Person (Mediator), die wir vermitteln, erarbeiten 
die Parteien eigenverantwortlich eine Problemlösung;

			   –	� Wir tragen den auf den Versicherten entfallenden Anteil an den 
Kosten der Mediation. Sind am Mediationsverfahren auch nicht 
versicherte Personen beteiligt, übernehmen wir die Kosten an
teilig im Verhältnis versicherter und nicht versicherter Personen;

			   –	� Für die Tätigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich;
		  bb)	� die Gebühren eines anderen Schieds- oder Schlichtungsverfahrens 

bis zur doppelten Höhe der Gebühren, die im Fall der Anrufung  
eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen; 

	 e)	 die Kosten der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen Gericht, 
wenn sein Erscheinen vor diesem Gericht zwingend angeordnet ist;  
erstattet werden die Kosten bis zur Höhe der für Geschäftsreisen deut-
scher Rechtsanwälte nach der jeweiligen Regelung im Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetz (Nr. 7003 bis 7006 VV RVG) geltenden Sätze; 

	 f)	 die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 
entstandenen Kosten, soweit der Versicherte zu deren Erstattung ver-
pflichtet ist;
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	 g)	 Kosten für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen mit den in Absatz 3c) fest-
gelegten Einschränkungen;

	 h)	 wir sorgen für die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen des Versicherten im Ausland notwendigen schriftlichen 
Unterlagen und tragen die dabei anfallenden Kosten. 

(2)	 Der Versicherte kann von uns die Übernahme der von diesem zu tragenden 
Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflich-
tet ist, oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. Kosten in fremder Wäh-
rung werden dem Versicherten in Euro zum Wechselkurs des Tages erstat-
tet, an dem er diese Kosten aufgewandt hat.

(3)	 Wir tragen nicht
	 a)	 Kosten, die der Versicherte ohne Rechtspflicht übernimmt;
	 b)	 Kosten, die aufgrund einer einverständlichen Streiterledigung entste-

hen, soweit sie nicht dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen 
entsprechen oder deren Übernahme durch den Versicherten nach der 
Rechtslage nicht erforderlich ist;

	 c)	 Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen, sowie Kosten, die 
aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen entstehen, welche spä-
ter als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet 
werden;

	 d)	 Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der 
Reise-Vertrags-Rechtsschutz nicht bestünde.

(4)	 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten in gleicher  
Weise für einen rechtskundigen Bevollmächtigten des Versicherten bei der 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland.

§ 79	 Was gilt hinsichtlich mitversicherter Personen?
(1)	 Versicherungsschutz besteht für das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-

Mitgliedschaft und die in § 2 Absatz 1 genannten Personen (Versicherte) im 
jeweils dort bestimmten Umfang.

(2)	 Die für das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft betreffenden 
Bestimmungen gelten sinngemäß auch für andere Versicherte. Das Haupt-
mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft kann jedoch widersprechen, 
wenn ein anderer Versicherter als dessen Ehegatte oder in häuslicher Ge-
meinschaft lebender Partner Rechtsschutz verlangt. Für von uns bereits vor 
Zugang des Widerspruchs übernommene oder zugesagte Leistungen be-
steht der Versicherungsschutz fort.

§ 80	 Welche Rechte und Pflichten bestehen?
(1)	 Beauftragung des Rechtsanwalts
	 Der Versicherte hat freie Rechtsanwaltswahl. Wir wählen den Rechtsanwalt 

für den Versicherten aus, wenn dieser es verlangt. Wir wählen ihn auch dann 
aus, wenn der Versicherte keinen Rechtsanwalt benannt hat, und die alsbal-
dige Beauftragung eines Rechtsanwalts in seinem Interesse erforderlich er-
scheint. Hat der Versicherte den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauf-
tragt, beauftragen wir diesen im Namen des Versicherten. Für die Tätigkeit 
des Rechtsanwalts sind wir nicht verantwortlich.

(2)	 Informationspflicht des Versicherten
	 Macht der Versicherte den Rechtsschutzanspruch geltend, hat er sowohl 

uns als auch den beauftragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsge-
mäß über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten.  
Er hat die Beweismittel anzugeben und die notwendigen Unterlagen auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen oder zu beschaffen. Der Versicherte  
hat Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu geben, wenn wir dies 
verlangen.

(3)	 Geringhaltung der Kosten
	 Der Versicherte ist unter Berücksichtigung seiner Interessen verpflichtet,
	 –	unsere Zustimmung einzuholen, bevor Klage erhoben oder ein Rechtsmit-

tel eingelegt wird,
	 –	nicht zwei oder mehr Prozesse zu führen, wenn das Ziel kostengünstiger 

mit einem Prozess erreicht werden kann,
	 –	auf (zusätzliche) Klageanträge zu verzichten, die in der aktuellen Situation 

nicht oder noch nicht notwendig sind,
	 –	vor Klageerhebung den rechtskräftigen Abschluss eines anderen den Versi-

cherten als Partei betreffenden gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das 
tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit 
haben kann,

	 –	vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einzuklagen und die  
gerichtliche Geltendmachung der restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft 
der Entscheidung über den Teilanspruch zurückzustellen.

(4)	 Folgen einer Obliegenheitsverletzung
	 Verletzt der Versicherte eine der in Absatz 2 und 3 genannten Pflichten  

(Obliegenheiten) vorsätzlich, so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind wir  
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherte.

	 Die Leistungspflicht besteht fort, wenn die Verletzung der Pflicht keinen  
Einfluss auf den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles oder den 
Umfang der Leistungspflicht gehabt hat. Satz 3 gilt nicht, wenn der Versicherte 
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(5)	 Deckungszusage
	 Wir bestätigen den Umfang des für den gemeldeten Rechtsschutzfall beste-

henden Versicherungsschutzes. Wenn der Versicherte schon vor der Rechts-
schutzbestätigung Maßnahmen ergreift, die Kosten auslösen, tragen wir  
solche Kosten nur im Rahmen des bestätigten Versicherungsumfanges.

(6)	 Abtretung von Ansprüchen
	 Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit unserem schriftlichem 

Einverständnis abgetreten werden.
(7)	 Forderungsübergang
	 Ansprüche des Versicherten gegen andere auf Erstattung von Kosten, die  

wir getragen haben, gehen auf diesen über. Die für die Geltendmachung der 
Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte uns auszuhändigen 
und bei dessen Maßnahmen gegen den anderen auf Verlangen mitzuwirken; 

verletzt der Versicherte diese Pflicht, gilt Absatz 4. Dem Versicherten bereits 
erstattete Kosten sind an uns zurückzuzahlen.

§ 81	 Was geschieht, wenn wir die Erfolgsaussichten bezweifelt?
(1)	 Soweit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende 

Aussicht auf Erfolg bietet, können wir den Rechtsschutz ganz oder teilweise 
ablehnen. 

(2)	 Die Ablehnung ist dem Versicherten unter Angabe der Gründe unverzüglich 
mitzuteilen, sobald der Sachverhalt genügend geklärt ist. Gleichzeitig ist der 
Versicherte darauf hinzuweisen, dass er anstelle einer gerichtlichen Klärung 
zunächst ein Schiedsgutachterverfahren einleiten kann, dessen Kosten wir 
tragen. Dazu veranlasst der Versicherte seinen Rechtsanwalt, eine begrün-
dete Stellungnahme darüber abzugeben, ob die Wahrnehmung seiner recht-
lichen Interessen hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet.

(3)	 Die unparteiische Entscheidung des Gutachters ist für beide Seiten  
bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder 
Rechtslage erheblich abweicht.

(4)	 Wollen wir uns darauf berufen, dass diese Entscheidung nicht bindend sei, 
müssen wir dies gegenüber dem Versicherten innerhalb eines Monats  
begründen.

§ 82	 Muss der Versicherte sich an ein bestimmtes Gericht wenden?
Falls der Versicherte gegen uns vor einem anderen deutschen Gericht als dem sei-
nes Geschäftssitzes Klage erhebt, verzichten wir auf die Einrede der fehlenden 
örtlichen Zuständigkeit.

§ 83	 Wann verjährt der Anspruch auf Kostenübernahme?
(1)	 Der Anspruch auf Kostenübernahme durch uns verjährt in zehn Jahren, 

nachdem bestimmte Kosten gegenüber dem Versicherten fällig geworden 
sind. Für später fällig werdende weitere Kosten in derselben Sache verjährt 
der Anspruch auf Kostenübernahme ebenso ab ihrer Fälligkeit in zehn  
Jahren.
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(2)	 In die Verjährungsfrist nicht eingerechnet wird der Zeitraum vom Eingang der 
Meldung des Rechtsschutzfalles bei uns bis zum Zugang von dessen schriftli-
cher Entscheidung über seine Leistungspflicht.

Informationen für den Schadensfall:
• �Schadensfälle zu den Auslands-Krankenschutz-Leistungen melden Sie bitte an: 

ADAC Versicherung AG, KV Schaden,  
Postfach 700124, 81301 München

• �Schadensfälle zu den Unfall-Leistungen melden Sie bitte an:  
ADAC Versicherung AG, Unfallschutz,  
Postfach 700124, 81301 München

• �Schadensfälle zur Auslandsreise-Haftpflicht melden Sie bitte an:  
ADAC Versicherung AG, Abt. TRS, 81362 München

• �Schadensfälle zum Reise-Vertrags-Rechtsschutz melden Sie bitte an:  
ADAC RSR GmbH, 80686 München
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Die aktuelle Verbraucher
information zur ADAC Premium-
Mitgliedschaft finden Sie auf  
adac.de/vi-premium

Ihr Kontakt zum ADAC

ADAC Info-Service	 	 089 558 95 96 97  (Mo. – Sa.: 8 – 20 Uhr)

Hilfe in Deutschland	
Pannenhilfe + Abschleppen	 	 089 20 20 40 00
		  adac.de/hilfe   
		  ADAC Pannenhilfe App

Weitere Fahrzeugleistungen	 	 089 76 76 70

Erkrankung/Verletzung	 	 089 76 76 76
		  adac.de/ambulance  

Hilfe im Ausland
Fahrzeugschaden		  +49 89 22 22 22
		  adac.de/hilfe   

Erkrankung/Verletzung		  +49 89 76 76 76
		  adac.de/ambulance  

Schadenmeldung		  adac.de/schaden-melden 

Bitte beachten Sie: Telefonkosten zur Anforderung von Serviceleistungen werden gegen Beleg ersetzt. Senden Sie uns die 
entsprechenden Originalrechnungen und -belege zusammen mit einer Schadenmeldung anschließend zu.


